
• Bundesamt 
für Migration 
und Flüchtlinge 

Nur für die interne dienstliche Verwendung 

Dienstanweisung 

Sprachmittlerangelegenheiten 

(DA Sprachmittler) 

Stand: 19.07.2018 



DA Sprachmittler 2 

Inhalt 

1 Sprachmfttlerre.krutieruna .............................................................................................. 6 

2 Formalitäten, Obet1)(0fung durch Sicherheitsbehörden .................................................... 6 

2.1 Rahmenvereinbarungen ....................... ... ................ ............................... .... .... ......... 6 

2 2 Vtrpflichtungen n>ch Vtrpftichtunsssesetz. ... .. ......................................................... 8 

2.3 M itwirkungspfticht .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .... .. . .. .. .. 9 

'..1 Verhaltenskodex für Spr.1chmitller ........... .... ................ .... ........................... ........ ........... 9 

2.5 Aktualität der Daten im DVS I Meldepflicht der Außenstellen ........................................... 1 0 

l Einsatz von Sprachm.ittltrn . ............................................................................................. 11 

3.1 Grunds.ätzliches zum EinS-itz von Sprachmittlern ............ ............................................ .... 12 

3.1.1 Einsatzplanung . .... .... ............................ ................................................ .... ........ ............ 12 

3.1.2 Buchung/ langfristig• Reset-.tr""S ............................................................................ 13 

3.1..1 BUChung von Bürodo&metsche-m •• • • •• 000 .. - ..... 14t 

3.1.4 Benennung d~ MARiS-Akttn7tichens in OVS ...... ........................ .. ................................ 14 

3.1.5 Einsatz von Gebärdendotmetschern ..... .... .... .... ............ .... ........ ....................................... 14 

3.1.6 Wahrend der Anhörung ......................... ....................................................... ........ ... 14 

3.1.7 Niodetsdvift ... 0 0 0 0 .. 000 ................................... ••• .... .. .. ...................... 15 

31.8 Einsameiten ................................................................................................ .... ............. 15 

Seile 2 von 42 



DA Sprachmil1ler 3 

3.1.9 Identifikation .. .... ............... ................. ........ .... ............. .... ............... ........ ................... ... 15 

3.1. ... ........ ............. ........ ............ ........ ........ .... ....... .... ...... 16 

3.1.11 Hotelbuchungen ... .... .... ............ .... .... .... .... ......... .... ........ .... .... .... .... ........ ........ ....... .... ..... 16 

3.1.12laufzettel ........................ ......... .... .... .... ..................... .... ....................... .... .... .... ............ 16 

3.1.13 Einsätze in den Justizvotl2Ugsanstalten (JVA) ..... .... ................. .... ........ ... ........ .... .... ........ ... 17 

3.1.14 Vc..-gabc von Übersetzungsaufträgen ........ .................. ... ........ ........ .... .... .... ........ .... ... .... ... 17 

3.2 Video-Dolmetschen .... .... .... .... .... ..................... .... ............................ ........ ............ .......... 18 

l2.1 Allgemeines ........................ ... ..... .... .... .... ............. .... .... .... .... ......... ... .... ................... ...... 18 

3.2.2 Verfahrensfragen ••... .•.. .... .... .... ..................... .... ..... .... ........ ............ ...•... .•.••... .•.............. . 19 

3.2.3 Technische Einrichtung und Buchung ..... .... ..................... .... .... ........ .... .... ............... ......... 19 

3.2.4 Organisatorische/technische Vorgaben: ... ........ .... .... ..... .... .... ... .... ..... ... .... .... .... ........ ........ 20 

3.2.5 Abtauf def Anhörung mittels Videokonferenztec;hnik ...... ........ ............ ............................ ... 21 

3.3 End-to-End Schaltungen ............ ........ .... ......... .... .... ..................... ... .... ............ .... .... .... ... 22 

3.4 Vorbeugung von Korruption und lnteressenskonftiktan ........... ....................... .... .... .... .... ... 22 

3.4.1 AUgemeines ...... .... ............................. .... ................. .... .... ........ ........ ............ .................. 22 

3.4.2 Rotation der Sprac;hmittler ...... .... .... .... .... ......... ........ ........ ........ ..... .... ... .... ..... ... ..... ... ...... 23 

4 Umgang mit Beschwerden, Hinweisen und Feedbac-k zur Eignung und Zuverlässigkeit der 

Sprachmittler ............ ................................................................................................... 24 

4.1 Beschwerden und Hinweise .......... .... .... .... ..... .................... .... .... ........ .... ........ .... ............. 24 

4.2 Feedback·Prozess .... .... .... .... ........ .... .... ......... .... .... .................... ........ .... .... .... .... ....... .... .. 25 
Seite 3 von 42 



DA Sprachm~tler 4 

S Abrechnung des Sprachmittlerhonorars ..............•.•............ ... ......... ........ .... .... .... ............. 26 

5.1 Allgemeines ....................................... ................... .... ........................ ............ ........ .... .... 26 

5.2 Dokumentation und Definition der abret:henbaren Einsatzzeiten ..... ............ .... ........ .... .... ... 26 

5.3 Abrechnungsübersicht ................. .... .... .... .... ........ ... ........ ..... ... .... ..... .... ... .............•...•..... 27 

5.4 Abre<:hnung von ÜberscHt ungsauftr3gen ............ ....................... ..... ............ ..................... . 27 

S.S Weiter notwendige und nachgc\~o:icscne Aufwendungen <...Belege") ............ ... ..... ......... ... .... . 27 

5.6 Pfändungs- und ÜbeiWcisungsbcs.chlüsse/Zahlungssperre ................................... ............. 28 

6 Datenschutz ... .... ......... .................... ........................................ ..................................... 28 

7 Schulung der Mitarbeiter .. ......... .... .... .... .... ............... ............................ ......... .... .... ........ 29 

8 Einführung BABS .......................................................................................................... 29 

9 Dienst- und Fachaufsicht I KontroUnachweis ...................................... ........ ......... ........... 29 

10 An Iage .......................................................................................................................... 31 

Seite 4 von 42 



DA Sprachmittler 5 

Einleitung 

In vielen Aufgabenbereichen des Bundesamtes kommt der korrekten Übertragung des gesthriebenen 

und gespro<henen Wortes zwischen verschiedenen Sprachen eine zentrate Bedeutung zu. Insbeson­

dere im Asylverfahren kommen Sprachmittler1 zum Einsatt, die befähigt sein müssen, Inhalte aus 

dem Deutschen in die Muttersprache von AntragsteUern {und umgekehrt) zu übertragen oder in eine 

andere Sprache zu übertragen, in welcher sich die AsylantragsteUer ausr@ichend gut verständigen 

können. 

Unter ,.Dolmetschen" ist im Folgenden die Übcruagung des gesproc;henen Wortes. unter .Überset­

zen" die Übertragung des geschriebenen Wortes zu verstehen . .,Sprachmitth.mg··· wird als Oberbegriff 

für beide Tätigkeiten - Dolmetschen und Übersetzen- verwendet; ebenso falten unter .. Sprachmitt­

ler" demn.ach sowohl Dolmetscher als auch Übersetzer. 

Das Asylgesetz trifft zu Sprachmittlern folgende Regelung: 

§ 17 Sprachmittier 

{1) Isl dtt Austönder der de(ltschen Sprache nicht hinreichend kundig, so ist von Amts we­
gen bei der AnflOtung ein Dolmetscher. Obersetzer oder sonstiger Sprochmitller hiMuzu­
ziehen, der in dit Muttersprache des Ausländers oder in eine andere Sprache zu übenttzen 
hor, deren Kenntnis vtmOnf!igtrwtist vorausgesetzt werden konn und in der er sich ver· 
sUJndigen konn. 

(2) Der AusltJnder ist berechtigt, auf seine Kosten ovch einen geeigneten Spracflmitrler s.ti­
ner Wahl hinzuzuziehen 

Es besteht demnach für die Ourchfuhrung der Asylverfahren des Sundesamtes eine gesetzliche Ver­

pflichtung, den Antragstellern im Verfahren Sprachmittler zur Seite zu stellen. Es ist daher für das 

Bundesamt unabdingbar. pei'Söntich liNerlässige und fachtich geeignete Sprachmittler in ausreichen­

der Anzahl und Oiversifizierung zu gewinnen und einzusetzen sowie die Qualität der Arbeit dieser 

Sprachmittler kontinuierlich zu überprüfen. Oie Gesamtv~rantwortung fü r Grundsatzfragen im Zu­

sammenhang mit alten Sprachmittlerangelegenh~iten liegt bei dem dafür zuständigen Fachreferat 

1 
AusGründen der l:le:;scren Lca.~,.,tit und leichteron Verst.andllcN(elt wlfd Im Folgenelen cfe maoolielte Sprachfo~m bei pcr· 

sone-.nbex.ogcne:~ Sl.b~;a.n6vcn 1,.1nd Pronomen veAA-enclel Dies lmpl llert jedoCh kei'le Benaefllt!iligung de-s V~'eblithcn Go· 
seMeeh!s, soodem sol im Sinne der ~pr;~chlicl'ien Vcrcinfach1Ml9 al$ geschlect6neV!raJ zu WtWhen sein. 
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1 Sprachmittlerrekrutierung 

Grundsätztich betreibl das Fachreferat (Ref 711 - Bereitstellung Dotmetscherdienste) die Rekrutie­

rung von Sprachmittlern. Die Außenstetlen~ arbeiten mit dem Fachrcferal bei der Rekrutierung von 

Sprachmittlern kollegial zusammen; insbesondere dun::h Mithilfe in Form von lokalen Akquisemaß­

nahmen vor Ort. Die Außenstellen haben -gerade auch durch die dorL ebenfalls angesiedelten Integ~ 

rationsaufgaben des Bundesamtes- das für lokale Akquis.emaßnahmen unentbehrliche Wissen und 

bestehende Netzwerke zu den örttichen Migranten-Selbsthilfeorganisationen, die für eine effiziente 

Akquise von geeigneten SprachmilUern unctlässtich sind. 

Gehen Bewerbungen von Sprachmittlern in einer Außenstelle ein, werden diese an das Fachreferat 

weitergeleitet; die Außenstelle kann auf der Bewerbung einen Verme.rk zum Bedarf an der Mitarbeit 

und/oder ein Votum zur fachlichen Befähigung und persönlichen Eignung des Bewerbers als 

SprachmitHer anbringen. Bewerbungen von Sprachmittlern, an deren Mitarbeit augenblicktich kein 

Bedarf besteht. werden vom Fachreferat zur mögtichen späteren Kontaktaufnahme erfasst. 

2 Formalitäten, Überprüfung durch Sicherheitsbehörden 

Vor dem ersten Eins.atz eines Sprachmittlers, mus.s dieser zunächst eine Eignungs- und Zuverlässig­

keitsüberpnJfung durchlaufe(). Oie erforder1ichen Überprüfungen erfolgen durch die beteiligten 

Fachreferate (711 und 241) in Zusammenarbeit mit den Sichertleitsbehörden des Bundes und der 

Länder und wird nach spätestens zwei Jahren wiederholt Sind die einzelnen Überprüfungsergebnis­

se unauffällig (,.negativ"), kann der Bewerber als Sprachmittler für das 8undes.ilmt eingesetzt werden. 

Hierfür bedarf es vorher noch einiger vertraglicher und formeller Aspekte. 

2.1 Rahmenvereinbarungen 

Mit geeigneten und zuverlässigen Sprachmittlern schließt das Fachreferat vor dem ersten Einsatz ror 

das Bundesamt eine Rahmenvereinbarung, wekhe die Einsatzkonditionen (Stundenhonorar; Fahrt­

kosten: Zeilenhonorar für schriftliche Übersetzungen; etc.) regelt. Die Vereinbarung ist haushatts· 

rechtlich Teil der zahlungsbegründenden Unterlagen und muss daher vor einem Einsatz in den Au­

ßenstellen rechtswirksam abgeschlossen sein. Es dürfen daher nur Sprachmittter eingesetzt werden, 

die im Dolmets,c:herverwaltungs.system OVS <Jls überprüft und geeignet erfasst sind und mit einer 

2 Oet Begriff Außenstellen beinhaltet auch alle Ankunftszentren 
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vertraglichen Grundlage: zum Einsatz in der jeweiligen Außenstelle versehen sind (die Sprachmittler 

sind im DVS außenstellenbezogen erfasst). 

Dies gilt nicht nur für neue tugelassene Sprachmittler, sondern auch für sog. Erweiterungsvereinba­

rungen. damit der betreffende Sprachmittler an zusätzlichen Einsauorten {Außenstellen) tätig wer­

den kann; auch hier muss die entsprechende Vereinbarung bereits w. einem Einsatz n~chtswidcsam 

abgeschlossen sein, damit die jeweilige Fahrtkostenpauschale und ggf. anfallende Unterbringungs­

kosten rechtsverbindlich geklärt sind. 

Ob ein Sprachmittler für das Bundesamt eingesetzt werden darf, erkennen Sie im OVS daran, dass 

dieser als .. überprüft und geeignet" auf dem Formular ,.Zusatzdaten" im Feld .,Siche:rheitsvermerke" 

gekennzeichnet ist: 

r -
- ..... ""--·­--r-n."· -

-
r '"''* .., ~ ....... 

r- ..,-s,,.m.,._ - ,­
r .. .,.-
... ___ ..,..... 
or~.-..rc L d <""' -....-......... 7'. ··--..,..... ,_ 

---- ..-....... ··­r. .... 

--- ~:·===--·· 
- - - -- -

Ebenfa lls einsetzbar sind Sprachmittler, die als .. wird überprüft (Wiedethotung)" gekennzeichnet sind. 

FOr alle Sprachmittler, die im Feld ,.Sicherheitsvermerke'' anders gekennzeichnet sind (.,wird über· 

prüft (erstmalig)", ,.überprüft und nicht geeignet'', .,archivierr', .,Einsattsperre .. ) ist der Einsatz im 

Bundesamt unzulässig. 

Die Einsetzbarkeil von Sprachmittlern ist im DVS vor jedem Einsatz seitens der Außenstel· 

le tagesaktuell zu überprüfen! 
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Hintergrund: Das Fachreferat ~ktuatisicrt die Einsenbarkeil von Sprachmittlern im OVS unmitte.lbar 

nach Bewertung der Erkenntnisse. Auch wenn atso ein Sprachmiuler bereits gebucht und in der Ein­

satzplanung des OVS für einen bestimmtenTagbereits geplant ist, so können sich dennoch in der 

Zwischenzeit stets Änderungen hinsichtlich einer Einsetzbarkeit für das Bundesamt ergeben. Kann 

der Lautzettel eines Sprachmittlersaufgrund einer Einsatzsperre nicht gedruckt werden, darf statt­

dessen kein Blankotaufzettel ve1wendeL werden. 

2.2 Verpflichtungen nach Verpflichtungsgesetz 

In der Außenstelle sind SprachmitHer vor deren erstem Einsatt gern.§ 1 Verpflichtungsgesetz (Ver­

pfiG) mündlich aur die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten förmlich zu verpflichten. In der 

Außenstelte ist eine Niederschrift übet die errolgte Verpflichtung zu fertigen und vom Sprachmittler 

und der verpflichtenden Person gegenzuzeichnen (Anlage 2). Oie Niederschrift ist an das Fachreferat 

weiterzuleiten. Das Fachreferat erstellt über die erfolgte/bestehende Verpflichtung eine entspre­

chende Eintragung im OVS. 

Oie abgeschlossene DurchfOhrung der fö rmlichen Verpflichtung ist durch die Außenstelle ~ 

sltm Einsatz eines Sprachmittlers mittels der Eintragungen im OVS zu überprüfen. Nicht verpflich­

tete Sprachmittler dürfen nicht eingesetzt werden. 

Ob ein Sprachmittler bereits nach VerpfiG wirksam verpAic;htet worden ist. erkennen Sie aus der Ein­

tragung .,Verpflic~tung durchgeführt .. im Textfeld ,.Notiz" im Fotmutar .. Allgemein" jedes Sprach­

mittters. 

~e.- ~ l"*" ... . . .. 
::.::~· ::::::::::::::':::::: 

-· -

r .,. ,. 

·-· ·-·'"'"--=~ , .... )~ 
·-··1-------1 

••. 1----------1 
.... 1-----------~ 

-
Findet sich keine entsprechende Eintragung im OVS, so ist die VerpRichtung des Sprachmittlers 

unmittelbat vot dem nächsten Ein~tz des Sprachmittlers in der jeweiUgen Außenstelle nachzuho­
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len. Dies gilt auch dann, wenn sich aus dem DVS ergeben sollte, dass der Sprachmittler zuvor be· 

reits in einer anderen Außenstelle im Einsatz war. 

Ansprec:hpartner für Fragen zur förmlichen Verpflichtung nach Verprtichtungsgesetz ist das Fac:hre· 

ferat. 

2.3 MitwirkungspfUcht 

Zusätzlich zur Rahmenvereinbarung wird den Sprachmittlern eine Erklärung zu ihrer Mitwirkungs­

pflicht übers<1ndt, welche durch diese unterzeichnet werden muss. 

Oie Mitwirkungspflicht fo rdert vom Dolmetscher, im Falle sprachlicher Auffälligkelten (Details s. DA 

Asyl Anhörung Abschnitt 1.3). demAnhörer einen Hinweis zu geben. Dem Dolmetscher kommt hier­

bei keine Gutachterfunktion zu. Entsprechende besondere Kenntnisse werden nicht gefordert. Es 

geht l~diglich um die Mitteilung rein sprachlicher Besonderheiten. 

ln diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung der Glaubwürdigkeit 

des AntragsteUers sowie der Glaubhaftigkeit des Asylvortrags allein demAnhörer/Entscheid er 

obliegt. 

Darüber hinaus obliegt die gesamte Verhandlungsführung ausschließlich dem Anhörer. Insbeson­

dere müs.sen Erläuterungen zur Art der Übersetzung (z.B. Beibt!haltung kindgerechter oder s.ensibter 

Formulivungen, wortgetreue Übersetzung der Antworten des Antragstellers) befolgt werden. Ist 

dies im Ein:z:etfall ni~ht mögli~h. muss der Anhörer darauf hingewiesen werden. Dies ist zur Beurtei­

lung der Antworten wichtig. 

VerstOße gegen die Mitwirkungspflicht melden die Außenstetlen per Mai I an das ze1ltrate Postfa~h 

des Fachreferats (s. auch Punkt 4). 

2.4 Verhaltenskodex für Sprachmittler 

Neu zugetas~nen Spra~hmitttern wird vor ihrem erste.n Einsatz ein Verhaltenskodex übersandt. mit 

dessen Einhaltung sie sich einverstanden erklären müssen. Der Kode.x. fasst alle Anforderungen und 

Verpflichtungen, die das Bundesamt an Sprachmittler stellt. zus.ammen, insbesondere hinsichtlich 

Neutralität, Integrität. Qualifikation, und Verhaltensstandards tur die Utig.keit als zugelassener 

Spra~hmittler. Er regelt auch die Verpflichtung der Sprachmittler, Aufträge abzulehnen, wenn si~h 

aus der Auftragsöbemahme ein tatsäc;hlk her oder wahrgenommener Interessenkonflikt ergibt oder 

ergeben könnte, der die Neutralität des Sprachmittler$ bes<hränkt OON beschränken könnte (s. auch 

3.3). Im Falle der Zuwiderhandlung gegen diesen Kodex haben Sprachmittlermilder Beendigung der 

Zusammenarbeit mit dem Bundesamt zu rechnen. Oie Nichteinsetzbarkeit der Sprac;hmittler wird 

dur~h das Fa~hreferat entschieden und im Dolmetscherverwaltungssystem hinterlegt. Verstöße ge-
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genden Verhaltenskodex metden die Außenstellen pe1 Mail an das zentrale Postfach des Faehrefe~ 

rats (s. auch Punkt 4). 

2.5 Aktualität der Daten im DVS I Meldepflicht der Auß4!nstellen 

Werden in der Außenstelle Veränderungen hinsichtlich der persönlichen Daten von Sprachmittlern 

bekannt (z.ß. Änderung der Anschrift, der Rufnummer, der Bankverbindung etc.), so ist das Fachrefe­

rat unverzüglich in Textform zu informieren. um die Änderungen in DVS einpflegen zu können. Oie 

Daten werden innerhalb von 2-3 Werktagen im System geändert. 

Oas Schreiben ist vom betreffenden Sprachmilller gegen zu zeichnen und sowohl vorab per Mai I an 

Zll-Posteingang@bamf.bund.de als auch im Original an das Fachreferat in der Zentrate zu übersen­

den. 

Hintergrund für die Gegen2eichoungspflicht durch den So!jchmjttter: 

Insbesondere bei der Andetung von Kontodaten ist sicherzusteUen, dass der jeweilige 

Sprachmittler auch der zugehörige Kontoinhaber ist. 

2.6 
Sprachmittler sind im Rahmen eines Auftragsverhältnisses für das Bundesamt tätig. Ansprüche auf 

Einsätze im Sundesamt entstehen aus der untetzeichneten Rahmenvereinbarung nicht. 

Sind Sprachmittler ausweislich ihres Datensatzes in OV$ vom Sundesamt für nicht einsetzbar erklärt, 

so kann dies verschiedene Gründe haben. 

- Nachfragen von nicht einsetzbaren Sprachmittlern sollten wie folgt beantwortet werden: 

Grund der Nichteinsetz- Wo zu finden im DVS? Welche Auskünfte darf/ soll ich geben? 
barkeit 

Erklärung zur Mitwir- Unter ... summdaten" > Grund fur Nichteinsetzbarkeit darf be· 
kungspfticht nicht unter- Dolmetscherdaten > F7 kanntgegeben werden. bspw.: 
zeichnet suchen> im Notizfeld 

,.Sie haben das Schreiben zur Mitwir-
steht ,.MTT nein" oder un-

kungspflicht nicht unterzeichnet, das 
ter Sprachen ist MIT als 

Ihnenper Briet zugesendet wurde. Somit 
Sprache nicht erfasst 

können Sie nicht eingesetzt werden. Wenn 
Sie die Erktärung unterzeichnen. ist ein 
Einsatz grundsätz.lich wieder möglich."' 
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Unter > 

Sprachnachweis Deutsc-h Dolmetsc;herdaten > F7 
suchen> Nr. eingeben> 
unter Sprachen muss Cl 
angelegt sein 

wegen 
zu häufiger Ein~tze vo­
rübergehend nicht ein­
setzbar ( .. Rotations­
pflicht") 

AZ/AS 

3 Einsatz von Sprachmittlern 

7llan 

Grund für 
kanntgegeben werden, bspw.: 

,.Uns liegt kein gültiger Nachweis Ihrer 
deutschen Sprachkenntnisse vor. Welches 
Dokument als Nachweis dient. können Sie 
im Internet unter 
www.bamf.de/dolmets.<her nachlesen. Sie 
können wieder eingesetzt werden, wenn 
Sie dcn Nachweis erbracht haben. 

Grund sollte vereinfacht und unverfäng­
lich dargestellt werden: 

.. Das Bundesamt verfügt Ober einen gro­
ßen Pool an potenziellen Auftragnehmern. 
Um ein ausgewogenes Verhältnis an Eins­
ätzen sicherzustellen, ist eine Rotation bei 

den Einsätzen notwendig, Sie können in 
absehbMer Zeit wieder eingesetzt wer· 
den." 

-

Alte anfallt•~den Ausgaben für Sprachmittler müssen gemäß § 1 BHO entsprcdwnd der haushalts­

rechdic:hen Gebote der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überwacht und die Etfordertichkeit von 

Ausgaben belegbar sein. Oie strikte Einhaltung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist unmit-
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telbare dienstrechtliche Verpflichtungjedes einzelnen Bundesamtsmitarbeiters im täglic:hen Einsatz 

von Sprachmittlern in den Liegenschaften des Bundesamtes. 

3.1 Grundsätzliche$ zum Einsatz von Sprachmittlern 

3.1.1 Einsatzplanung 

Oie Einsatzplanung für Spre~chmittter ist im DVS votzunehmen und geht einer Beauftragung stets 

voraus. Sie ist zwingende Voraussetzung für das Erstellen des LaufzeLteis und für die spätere Abrech­

nung der Sprachmittlerkosten. 

Unzulässig sind ausdrücktich: 

• Einsatzgarantien für Sprac-hmilller 

• Buchungen von Sprachmittlern außerhalb des DVS 

• Langleitbuchungen von Sprachmittlern 

• das Reservieren/Blocken von Sprachmittlern durch Absprachen oder Vereinbarungen ;~ußer­

hatbdes DVS 

Bitte be<~chten Sie, dass eine Planung von Sprachmittlem in der Außenstelle zeitlich nur so weit in die 

Zukunft ••folg~ als auch totsächlich Antragsteller geladen werden (udungshorizont).llaher ist eine 

Planung bzw. Buchung von Sprachrnittlem, die über einen Zeitraum von 4 Wochen hinaus in die Zu­

kunft reicht, im Regelfall unwläs,sig (s. auch 3.1.3). 

Exkurs: 

Werden alte Einsatzplanungen für Sptachmiuler konsequent sofort auch im OVS erfasst. 

so verringert dies aufgrund der eingebauten Funktionalitäten in OVS den Akquise- und 

Planungsaufwand in den AußensLellen maßgeblich. Bereits geplante Sprachmittler wet­

d en in DVS als nicht verfügbar markiert, weshalb dann auch vergebliche Kontaktaufnah­

men b-ei bereits geplanten Sprachmittlern vermieden wer'den. 

Das DVS gibt Auskunft über die (lktuetle Verfügbarkeit und Einsetzbarkeil von Sprac-hmittlern. Ände· 

rungcn können sich jedoch auch kurzfristig, z. B. auch im laufe eines Tages, ergeben (insbesondere 

NichtE!insetzbarkeit!). Daher ist vor jeder Terminabsprache und auch vor jedem bereits geplante-n 

Einsatz zu prüfen, ob die Oaten des gewünschten Sprachmittlers für die Einsatzplanung zur VerfO· 

gung stehen. 

Zur Ein~tzplanung besteht systembedingt nur Zugriff auf denjenigen Kreis der Sprachmitttcr/BOros. 

mit denen das Bundesamt eine Vereinbarung für die jeweils abfragende AußensteUe abgeschlossen 
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hat {insb. Fahrtkostenpauschate!). Sollte der Bedarf aus diesem Kontingent nic;ht gedec:kt werden 

können, steht das Fachreferat zwecks Koordinierung und Unterstützung zur Verfügung. 

3.1.2 Buchung/ langfristige Reservierung 

Buc:hungen von Sprachmitdem über lange Zeiträume hinweg und weiter als vier Woche in die Zu· 

kunft ( .. langftistige Reservierung"') sind nic:ht zulässig. Selbst bei Nichtbenötigen der Leistung wäre 

das Bundes.1mt in solchen Fällen ggfl$. zahtungspflichtig. 

E.s muss sichergestellt werden. dass für jede Buchung eines Sprachmitttcrs ein eigener Auftrag erteilt 

wird. Den Sprachmintern muss die Moglichkeit gegeben werden, Aufträge abzulehnen, um deren 

zeitliche Disposition über die eigene Arbeitskraft gewährleisten zu können. 

Aus den genannten Gründen ist daher darauf zu ac:hten. dass bei Zeiträumen, die weiter als zwei Wo­

chen in die Zukunft reichen, den Sprachmittlern gegenUber stets nur von einer unverbindlichen Ttr­

minplanung, nicht aber von einer (ve•·bindlichen/festen) Buchung gesproc;hen wird. 

Ebenfalls unzulässig ist das Buchen von ,.Reserve .. -Sprachmittlern. Einerseits könnte dies zu kosten­

intensiven und unproduktiven Anteilen an Wartezeiten führen, andererseits stünden diese Sprach· 

mittler dann anderen Außenstetlen, die ebenfalls Bedarf cm Sprachmittlern haben, nicht zur Verfü­

gung. 

Oie ßeauhragung von Sp(achmittlern erfolgt dvrc;h den Referatsleiter und - wie bei jeder Aufnags­

vergabe - im Vier~Augen~Prinzip . Bedarfsträger (z.B. SB Asyl, Anhörer, Entscheid er) dürfen nic;ht 

gleichzeitig mit der Verg.1be von Sprachmiulereinsätzen befasst sein. Eine Auftr~gsmonopolisierung 

zu Gunsten einzelner Sprachmittler oder Büros ist unzulässig. Insbesondere ist durch regelmäßi­

gen Wechsel eine wirtschaftliche Abhängigkeit des Sprachmittlers/Büros vom Bundesamt lU ver­

meiden. 

Zur Gewährleistung e.iner ausgewogenen Auftragsvergabe sind die Sprachmittlerkosten in den 

Außenstellen monatlich getrennt nach Kosten für Sprachmittler und Büros zu ermitteln und aus­

zuweisen. Zudem gilt es., in der Außenstelle die prozentuale Einsatzhäufigkeit je Monat und Au­

ßenstetle für alle Sprachmittler/· Büros festzustellen (Anlage 3}, um so das Aufkommen von Auf­

tragsmonopalen zu vermeiden und die konsequente Rotation von Sprachmittlem sicher zu stellen. 

Oie Anlage 3 ist je Außenstelle quartalsweise bis zum 15. des Folgemonats zu erstellen und unaufge­

fordert dem Fachrefe r.1t perEmail-Anhangoder im Sch1ifWchen Original vorzulegen und vor Ort in 

der Außenstelle S Jahre zu archivieren (s. auch 3.2). 
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Aus Gründen der Korruptionsprävention hat die Leitung der Außenstelle dafür Sorge zu tragen und 

zu überwachen, dus bei der Einsatzplanung die eingesetz-ten Sprachmittler in einer Außenstelle 

regelmäßig abgewechselt werden (s. auch 3.2). 

3.1.3 Buchung von BUrodohnetschen'l 

Die Eingttplanung und Buchung von Bürodolmetschern hat stets über den Büroinhaber zu erfol­

gen. Direkte Terminabsprachen mit dem Bürodolmetscher sind zu vermeiden. 

3.1.4 Benennung des MARiS-Aktenzeichens in DVS 

Sofern es sich um ein Asylverfahr~n handelt, ist bctaits bei der Planung eines Eins.atzes im OVS, spä· 

tes-tens aber bei Abschlu» bzw. bei der Erstellung de-r Einsatzb<!stätigung im OVS ist das MARiS­

Aktcnzcichcn des jeweiligen Verf<~hrens im dafü1 vorgesehenen Feld im OVS zu vermerken. Dies gilt 

auch für die Einsatzart Übersetzung. 

3.1.S Einsatz von Gebärdendolmetschern 

Sprachmittler, welche Gebärde dolmetschen, mtissen nach JVEG bezahlt werden. Vor diesem Hinter­

grund ist im DVS eine Zahlungssperre vorgesehen. Der Gebärdendolmetscher muss- abweichend 

vom übtichen Verfahren -seine Leistungen selbst gegenüber dem Bundesamt in Rechnung stelten. 

Oiese Rechnung wird in der Außenstelle geprüft. sachlich und rechnerisch fes tgestelU und zu~mmen 

mit dem Lauftettel an das Fachrefenn zur Anweisung der Auszahlung abgegeben. Sprachmiuler, 

welche zusätzlich zu Gebärde noch eine gesprochene Sprache beherrschen, werden für diese gespro­

chene Sprache gemäß des im OVS hinterlegten Honorars abgerechnet Zu beachten ist, dass die 

Sprachmittler letztlich für die Sprache abgerechnet werden, für die sie tatsächlich eingesetzt \Wtden, 

nicht für die ursprünglich geplante Sprache. 

Ist ein Gebärdendolmetscher hörbeeintr3chtigt, muss diesem ein weiterer Gebärdendolmetscher zur 

Seite gestellt werden, welcher hören und sprechen kann, um zwischenAnhörer und hörbeeinträch­

tigtem Gebärdendolmetscher kommunizieren zu können. Zu ~achten -und vor einem Einsatz stets 

zu kontrollieren- ist, dass beide Gebärdendolmetscher if'l'l DVS freigeschaltet sein müssen. 

3.1.6 Während der Anhörung 
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Der Sprachmittler tSt vor Anhorungsbegi11n darauf him:uweisen. sein Mobilt elefon aunuschilttn. 

E.ne Zuwiderhandlung oder e1nt VMYehruna dts Sprachrrunters gegen diese Aufforderung ist an diS 

Fachreferat zu melden. 

Spätestens nach einer Einsatzzeit von. 6 Std_ ist dem Spruhm.nter eine Pau~ :~~nzubreten und bei 

Bt<Drf zu gewahren. Dies g1lt auch dann. wenn die Eins.atueit sich über zwei oder mehrere himerei· 

nander stattfi,,dende Anhörur1gen ersttackt {s. auch 5.2). 

3.1.1 Niederschrift 

Der Kontrollbasen ln am Ende der Anhörung vom Antragsteller {ggf. geseuticher Vertre~ 

te.r/Vormund/Etaann.-agspfle:ger) sowie AnhOt~ und Dotmetscher zu unterleiChnen. Dabei ist insbe· 

sondere sicher zu stellen, dass erkennbar wird, ob der Arilrassteller selbst oder ein VertretC!r unter· 

zeichnet hat (ggf. Unterschriftenleiste pcr Hand ergänzen). 

3.1.8 Einsatneltcn 

Oit AußensteHen rege(n W. t Jgtner ZusUndiJke't BE-ginn und Ende der Etns.ätte~ SprKhmittter sN so 

zu besteUe:n, dass tum Einsaubeginn und auch während dts Tage:sverliufs keine War1ezeiten tntste• 

hen Dies kann durch zeitlich gestaffelte Ladung von Sprachmittlern sowie von Antr.1gstellern er­

reicht werden. Insbesondere sind mögtiche Ausfalle von AntragneUern (Krankheit. NKhterscheiltn. 

VersJ»tungen, WohnortwechseL Ooppelregisuierungen, etc.) bereits be1 der Planung der Sprachmin­

lerelns.ätze mit einzukatkulie•tn. 

Be• Ntchtersche~nen von Antrassteltem zum VOfgesehentn Anhörun-gstermin ist der S.pruhmittler 

nach einer Wartezeit von maximalzwei Stunden zu entlassen. Diese Einsaturt ist im Laufzettel als 

Wartezeit festzuhalten und u.nter Angabe dts Aktenzekhens des ni<ht erschienen AntrigsteUers in 

du DVS zu übeiV•gtn. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten $iehe weiter unten auch ,Übersetzungs.aufträge• (3.1.15). 

l .L9 ldenbfllc•tlon 

Vor jedem Einsau ist die Jdentitäl eines Spri!chmittlers mittels Kontrolle ejoes Auswejsdokumentcs 

rojt Uchtbild zu uberprüfen. SpriChmitder. dtt sich nicht entsprechend ausweisen ...-ld somit nK:ht 

unrwt-iftlhaft identifi1iert wttdtn könnt':n. dQden nicht • uf d~e Uegen:,dltft der Außensuite geln­

scn und nicht i!LS Sprac-hmittler eingesetzt we1den. 
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Als Ausnahme hierzu gilt nur, wenn der Sprachmittler dem Personal der Außenstelle aus einer voran· 

gegangenen IdentiUitsprUfung unmiHelbar selbst petsönlich und namentlit;:h bekannt ist. 

Sprachmittter sind für die Dauer ihres Einsatzes in den DienststeUen des Bundesamtes mit einem 

durch die Außenstellen bereitgestellten Liegenschaftsausweis auszustatten, der sich von den sonst i­

gen Hausausweisen des Bundesamtspersonals optisch deutlich unterscheidet 

Die Sprachmittler haben diesen Ausweis während ihrer gesamten Einsatzdauer deutlich sichtbar zu 

tragen. 

3.1.11 Hotelbuchungen 

Sollte ein Sprachmittler für zu~mmenhängende Einsätze eine HoteWbetnachtung benötigen, ist die 

Buchung von der AußensteHe vorzunehmen. Die Rechnung des Hotels wird in der Außenstelle ge­

prüft, ggt. sachU<"h und rechnerisch re.stgeslelll ur1d an das Fiichreferat zur Anweisung der Auszah­

lung abgegeben. Es ist darauf zu achten. dass auf der R<!chnung des Holeis der Ndme des Sprachmitt· 

lers vermerkt ist 

Hotels können über folgenden link zum TMS Workflow gesucht und gebucht werden 

http://antrag.tms.bva.inlranet.bund.de/DE/OOStart/start node.html 

3.1.12 Laufzettel 

Je Sprachmittler wird pro Einsatztag nur ein Laufzettel in der Außenstelle ausgegeben. Der Laufzettel 

ist spätestens am Tag des Einsatzes vor dem ersten Einsatz des Sprachmittlers aus dem OVS auszu­

drucken. Handschriftliche Eintragung<!n bergen Korruptionsgefahr und sind deswegen zu vermeiden. 

Ein handschriftlich veränderter LaUfzettel muss zur Abrechnung an das Fachrefe rat abgegeben wer-
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den. Die unterschriebenen Einsatzbestätigungen stellen hierbei Feststellungsvermerke im haushalts­

rechtlichen Sinne dar. Alle weiteren diesbezüglichen Bemerkungen sind auf dem Laufzettel von dazu 

berechtigten Mit.1rbeitern der Außenstelle vorzunehmen. Nachträglich vorgenommene Änderungen 

müssen den haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechen. 

In den Laufzettet sind vom jeweiligen Mitarbeiter zeitlich aufeinander folgend die <!inz<!lnen Einsatz­

arten minutengenau einzutragen: 

Wartezeiten; Abrechenbare Einsatzzeiten des Sprachmittlers, die in Folge nicht von ihm verschuldeter 

Umstände {Nichterscheinen des Antragstellers, etc.) de~s Erbringen der vereinbarten Leistung verhin­

dern (Zur Vermeidung von War'lezeiten siehe auch weiter unten Übersetzungsaufträge .. ) 

Poustn: Vom SprachmitUer zu vertretende Unterbrechungen {z.B. Dienstleistungen für Dritte, private 

Gespräche} sind nicht abrechenbar. 

Bei Einsatzende ist dem Sprachmittler eine Kopie des von ihm gegengezeichneten Laufzettels auszu­

händigen. Der Mitarbeiter, der diese übergibt ist auch dafür verantwortlich, dass das Original des 

Laufzettels dem Mitarbeiter zugeht, der die Daten in das DVS überträgt. 

3.1.13 Einsätze in den Justizvottzugsanstalten (JVA) 

Bei NA-Einsätzen ist sicherzustellen, dass der Sprachmiuler grundsätzlich unmittelbar zur jeweiligen 

JVA gei:Jde.n wird. Die dabei vom Sprachmittler zurückgelegten Kilometer (einfache Strecke Wohnort 

- JVA) sind in den Lautzettel einzutr:Jgen und nach Überprüfung durch Mitarbeiter der Außenstelle in 

das OVS {Einsatzbestätigung) zu übernehmen. Oie Abrechnung der NA-Einsätze verläuft wie jeder 

sonst~ge Einsatzper Laufzettel. Eine Maximalpauschale gibt es nicht. 

ll.l4 Vergabe von Übersetzungsaufträgen 

Übersetzungsaufträge werden durch die jeweilige Organisations.einheit, in welc:her der Bedarf e~n 

einer Übersetzung von Dokumenten entsteht. in eigener Zuständigkeit vergeben. Verantwortlich fOr 

die Fristsctzung gegenüber dem Übers.etter urld für das Vorliegen aller notwendigen Voraussetzun­

gen i.st fo lglich der den Auftrag erteilende Mitarbeiter in der jeweiligen beauftragenden Organisati­

onseinheit Das Fachreferat nimmt bei der Vergabe von Übersetzungsaufträgen tediglich eine anlei­

tende Funktion ein und unterstüUt ggf. bei Bedienungsfragen des OVS und bei sonstigen grundsätz­

lichen Fragen zur Aufuagsvergabe. 

Es ist bereits bei der Vergabe dem Übersetzer gegenüber zu kommunizieren, dass Übersetzungsauf­

träge schnellstmögtich erledigt werden müssen. Bei Anlage des Über~tzungsauftrags im OVS ist eine 
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Wiedervorlase von max. einer Woche anzusetun. Oit Einhaltuna der gegenüber dem Übersetzer 

gest.llttn Frist iJt seitens der auftn~gserteilenden Außensteile selbsl~ndiz zu übe(\fqchen 

Zur Vermetdune bzw. UbtrbrUc:kung von Wartezeiten SOW!f: bet besonders eiligen Obersetl!Mlgen 

können SchriftstOcke durch Sprachmittler. die: bereits \fOt On in dtr Außenstelle sind, Ubti'Setzt wer­

don. 

Liegt der zu erwanende Übersetzungsauftrag uber 1.000 f netro, sind drei verschiedene Angebote 

von ÜbetSetzern und die Einwilligung des titelvcrw.lltenden Rererats (hier 711) einzuholen. Das Fac:h­

referal steht im Bedarfsfall bei der Kostenschätzung unterstüu.end zu• VcffUgung. Bei Übersetzun­

gen ob 10.000 l brurto ist eine BfdH-Vorlage l u re,tigen und auf den Dienstweg (Gruppen Ieitung. 

Abtellungslcitung, ßfdH) zu geben. Ausschlaggebend hierfür ist das Haushaltsführungsschreiben des 

taufenden Haushahsjahrtsl. 

Bei der Vttcabt von Ubttstuungsauftt~gen ,.außer Haus" w"d das Spnch.mittletbUro bzw. der mit 

dem Ubt.rseuuncQVhrag betnute Sprachmittler durch d1e tuhmcrwtreinbJrung verpf\ichtet. weder 

Kopten der zu ubtrseu~n Texte noch der Obersetzunaen (lUCh nicht in elekttonisd\ VOigehalte­

ner Form) zu mltllen. .lufwbewahren oder weiterzugeben. 

Im Falle besonders sensibler oder sithemeitsreleYilnter Unterligen liegt es im Ermess.en des Refe­

ratslerters der jeweiligen Außenstelle zu entscheiden. ob der Auftrag an em Obersetzungsbliro verge­

ben oder von einem Sprachmittler bei Anwesenheit in der Außenstelle des Bundesamtes übersetzt 

wird. Ober die Entscheidung ist in der Außenstelle des Bundesamtes ein Vermerk 2u fef1igen, der in 

die Akten aufgenommen wird. 

3.2 Vldto· Dolmetschen 

3.2.1 Allaemeines 

Unter VIdeo· Dolmetschen ist die Durchführung von Anhorunpn m;uels Vldeolconferenttechnik im 

Wege der Bild· und T onCibertragung zu verstehen. bei dtt s•ch AnlfaJSUIIer und Anho­

rtr/Entscht'idtf in ~in~m Raum derselben Dienststelle aufhahtn. w1hrend Sich ein Oolmttscher in 

tW\er .Jndf:ftn Au&enJteUe bzw. in einem sog.. Dotmetscher· HUB (lt:ntrum) befindet und audiovisuell 

z_ugeschJttet wird. Dies diem der besseren Steuerung des Einsatzes von e1eenem Personal, der flexib­

leren Nutruns von Dolmetscher .. Kapazitäten sowie dem Grunduu d4H Kostenspirsamkeit. Ein Dol· 

mctschcrcinsatt per Videokonferenztechnik ist insbesondere auch dann Jinnvoll, wenn es gilt, kurz­

fristige lokale Dolmetscherengpässe auszugleichen oder Sprachen, för die dem Bundesi'mt nur weni· 

~ tiehe; InfoPORT > Organlgmmm :> H3Ushall :> Hau&haltaauafuhi'UngNortetlrlflen 
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ge Dolmetscher zur Verfügung stehen, bundesweit effizient einzusetlen. Video-Dolmetschen kann 

daher nicht nur bei Anhörungen, sendem auch grds. bei Antragstellung und Aktenanlage zum Einsatz 

kommen. Nicht zu verwechseln und rechtlich auch nicht gleichzusetzen ist das Video-Dolmetschen 

mit einer sog. Video-AnhöiUng. Bei Video-Anhörungen würde ein räumlic;h vom Antragsteller und 

Dolmetscher getrennt befindlicher Anhörer/Entscheider mittets Vid~otechnik in die Anhörung zuge­

schaltet. 

Den Regetfall sollte die Anhörung unter Hinzuziehung eines Präsenzdolmetschers bilden. Das Vi­

deo-Oolmets<hen ist komplementär zu sehen und sollte insbesondete dann genutzt werden, wenn 

der Bedarf mittels eines Präsenzdolmetschcrs aufgrund ~f'höhter Anhörungszahlen, bei Mang~Lspra­

chen oder aufgrundunverhältnismäßig hoher Fahrtkosten nicht g~dcckt werden kann. 

Rechtlicher As~Xkt 

Anhörungen per Video-Dolmetschen verstoßen nicht gegen eine Rechtsvorschrirt. Die physische 

Anwesenheit des Dolmetschers in der Anhörung schr~ibt weder§ 17 AsyiG noch Art. l4 der V~rfah­

rcnsrichtlinie (V-Rl) ausdrücklich vor. Die Vorgabe, wonach ein Dolmetscher hinzuzuziehen ist, setzt 

nicht die persönliche Anwesenheit in der Anhörung voraus, sondern dient nur der Sicherstellung ei­

ner Übersetzung. FOr das Gerichtsverfahren erlaubt § 185 Abs. l a Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

sogar ausdrücklich das Video-Dolmetschen. Wenn der im Gerichtsverfahren geltende Grundsatz der 

Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme dem Video-Dolmetiehen nicht entgegensteht, muss dies im 

V~rwaltungsverfahren, das diesen Grundsatz nicht enthält, erst recht gelten. 

l-2.2 Verfahrensfragen 

• .G.tsö. kann bei jedem HKL eine Anhörung mittels Video-Dolmets<::hen geplant und durchge­

rühf't werden. Dies gilt prinzipiell auch für alle Kategorien von A1Htagstellern - auc;h Wr vul­

nerable Personengruppen. Ause:enommen sind sprach·, seh· oder hörbeeinträchtigte Per-

sonen. 

• Eine Anhörurigper yjdeo·Dolmetschen setzt kein Einverständnis des AntragsteUers voraus. 

• Die Bestimmung zu Art und Weise sowie der funktionellen ZusWndigkeit für eine ggf. erfor­

derliche Prüfung oder Klärung von Zweifelsfällen obliegt d~r Leitong der jeweiligen Organi· 

sations.einheit,. in der die Anhörung stattfinden solL 

3.2.3 Technische Einrichtung und Buchung 

• Im Jahr 2017 wurden alle Außenstellen und Ankunftszentten mit der nötigen Videoter;hnik 

ausgastattet. Sollten weitere Video·Dotmetsr;her•Arbeitsplätze benötigt werden, arbeiten auf 

entsprechende Anfrage an das Fachreferat die Außenstellen - insb. avisierte Hub· 
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Außenstellen - für Einrichtung und Überführung in den Wirkbetrieb des Video­

Oolmetschens kollegial mit dem Fachreferat zusammen. 

• Nach erfolgter Einrichtung und positivem Funktionstest sind für die ans<hließende kontinu· 

ierliche Durchführung des Wirkbetriebs die Dolmetscher-Koordinatoren der Hub- und Be­

darfs-Außenstellen in direkter Zusammenarbeit (ohne weitere zus.ätz.liche Vermittlung des 

Fachreferates) dafür zuständig, die benötigten Sprachbedarfe zu beslimmen, die Zeiten für 

Video-Anhörungen zu terminieren und die hierfür efforderlichen Sprachmittler in den Hubs 

zu planen, zu buchen und zum Einsatz zu bringen. 

• Erforderliche Sprachmittler-Bedarfe und Video-Termine sind seitens der Bedarfs· 

Außcnste:llen mit ausreichender Vortaufzeit an den Video· Hub Düssetdorf heranzutragen. 

Sollten vereinbarte Te:rmine nicht erfolgen können, so ist seitens der absagenden Stelle die 

jeweils andere Seite umgehend nach Kenntnis des Terminausfalls zu informieren. 

3.2.4 Organisatorische/technische Vorgaben: 

• Für das Video·Dotmetschcn kommen ausschließlich Dolmetscher zum Einsatz, die im OVS 

des Bundes.amtes als einsetzbar geführt und nach Verpflichtungsgesetz verpflichtet sind. 

• Grds. kann jeder - gemäß OVS einsetzbare Dolmetscher - auch für das Video·Dolmetschen 

eingesetzt werden, außer der Dolmetscher spricht sich ausdrücklich gegen den Einsatz als Vi· 

deo·Dotmetscher aus. 

• Die Dolmetscher•Hubs (Zentren} werden ausschließtich in Liegenschaften des Bundenmte$ 

eingerichtet; es besteht damit volle Kontrolle darüber. welcher Dolmetscher am Video· 

Arbeitsplatz im Hub sitzt sowie darüber, wer sich sonst noch in den Räumlichkeiten befindet. 

• Oie Video·Kommunikatior' zwischen Hub und Bedarfs-Außenstelle erfolgt ausschließtich 

über verschlüsselte Netzwerksysteme des Bundes bzw. des Bundesamtes. 

• Bereits bei der Planung einer Anhörung per Video-Konferen2technik ist darauf zu achten. 

dass alle beteiligten Personen - insbesondere aber Anhörer, Antragsteller und Dolmetscher ­

einen guten Sichtkontakt zueinander haben und das Hörverständnis durch externe Ge­

räuschquellen nicht Obermäßig beeinträchtigt wird. 

• Es erfolgt keine audiovisuelle Aufzeichnung oder Spe-icherung der VideowKonferenz. Das Er­

gebnis der Anhörung ist die Niederschrift. 

• Der entsprechende Kontrollbogen ist am Ende der Anhörung vom Ant1agsteller {und ggf. 

Ve11teter} sowie Anhörer und Dolmetscher zu unterzeichnen (zum techniS<hen Verfahren der 

Aufnahme in die Aktes. FAQs zum Video-Dolmetschen). Eine Protokoltierung der erforderli­

chen Bestätigungen des Dolmetschers alleine reicht zu Nachweiszwecken nicht aus. 

Das Protokoll wird für die Rückübersetzung zum HUB geschickt {bevorzugt per E-Maii-Scan oder 

auch per Fa.x}: zusätzlich wird das Formular mit den gesamten zu teistenden Unterschriften zuge­

schickt. Der Dolmetscher führt die Rückübersetzung durch und unterschreibt das Formular. Oie Un-
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terlagen zur Rückübersetlung werden vernichtet das Dokumenl mit der Unterschrift des Dolmet­

schers wird eingescannt und an die AS zurückgeschickt, bzw. gefaxL Das Originaldokument wird ver· 

nichtet 

• Wie auch im Falle von Anhörungen mit Präsentdolmetschern muss die Anwesenheit einer 

weiLeren Person bei Anhörungen mit Video -Dolmetschen im Protokoll der Anhörung er .. 

wähnt werden. 

• Bei Änderungen (Verkürzung/ Verlängerung/ Ausfall) der geplante Einsatzdauer des Video­

Dolmetschers ist dies dem entsprechenden Video-Hub umgehend mitzuteilen. Insbesondere 

ist bei mehreren Anhörungen darauf zu achten, dass der - von den Hubs bestätigte - Bu­

chungszeitraum nicht ohne Abstimmung mit den jeweiligen Hub-Mitarbeitern überschritten 

wird. 

3.2.5 Ablauf der Anhörung mittels Videokonferenztechnik 

• Zu Beginn der Anhörung erfolgt eine Aufklärung des Antragstellers zum Ablauf der Video­

anhörung. Es ist deutlich darauf hinzuweisen. dass keinerlei Nachteile aus d ieser Art der An· 

hörung entstehen und die Bild - und Tonübertragung nicht über das Internet, sondern über 

die gesicherte lnfrasuuktur des Bundesamtes erfolgt. Dieser Hinweis ist zusammen mit ei­
nem Hinweis auf d ie Vemaulichkeit der Anhörung in die Niederschrift aufzunehmen. 

• Bei Unmöglichkelt der Durchführung einer geplanten Anhörung mittels Video-Dolmetschen 

am ladun.gstag ist d ie Anhörung soweit mögtich n()("h am selben oder am Fotgetag notfalls 

mit einem Präsenzdolmetscher durchzuführen. Bei beabsichtigter Anhörung am Folgetag 

muss die Unterbringung des Antragstellers in einer nahegelegenen Aufnahme,einrichtung o r­

ganisiert werden, damit eine unnötige persönliche Belastung durch eine erneute Anreise so­

wie unnötige Reisekosten vermieden werden. Ist beides nicht möglich, ist ein neuer Anhö· 

rungstermin antuberaumen. Der Vorgang ist zu protokollieren. 

Mögticherweise auftretende Fallkonstelt.ationen: 

o Bekanntwerden von persönlichen Umständen, die eine Durchführung/Fortführung 

einer Anhörung mittels Videokonferenztechnik n icht angeraten erscheinen Lassen -

z.B.: 

Verständnis- und Ausdrucksfähigkeit des AntragsteUers sind auf Grund aku­

ter psychiS<her Probleme nicht gewährleistet 

nicht kurzfristig lösbare Verständigungsprobleme oder Sprachbarrieren (z.B. 

unzureichende Sprachkenntnis, nur bestimmter Dialekt) 

o nicht kurzhistig lösbare technische Probleme (insbes. Ton- oder Bildausfall) 

o Auftreten und Verhalten des Antragsteller machen d ie physische Anwesenheit eines 

Dolmetschers erforderlich 
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12.6 End-to-End Schaltungen 

Um ausreichend ftexi~l auf Bedarfe reagieren zu können und Dolmetscher nicht nur iiUS den Hubs. 

sondern aus alten Liegenschaften des BundeS<Imtes zuschatten zu könMn, werden zunehmend auch 

End-to-End Schaltungen eingesetzt. Sie zeichnen sich dadurch aus. dass Außenstellen sich unterei­

nander per Video verbinden können. Diese Art des Vidco-OolmeLschers ist seitens der Leitung aus· 

drücklieh erwünscht. Oie Kooperation und Unterstützung seite-ns der Außenstellen wird vorausge­

setzt Unterstützun.g bei der End-to-End Schaltung bietet der Dolmetscher-Hub in Dössetdorf {VO­

HUB-DUS@bamf.bund.de). 

3.3 Vorbeugung von Korruption und lnteressenskonftikten 

3.3.1 AllgemeirH:s 

Bei der Durchführung ihrer Aurgab~n haben alle mit dem Sprachmittlereinsatz betrauten Mitalbeiter 

des Bundesamtes ein hohes Maß an Verantwortung. Daher sind alte hiefmit verbundenen Tätigkeiten 

als stark korruptionsgefährdet eingestuft. Folgtich sind die Vorschriften zur Korruptionspräventi· 

on• im Bundesamt zu beachten und umzusetzen. 

Um etwaigen Korruptionsversuchen (sowohl von Seiten des Spfac-hmittlers als ;~uch von Seiten des 

Antragstellers) vorzubeugen und gleichzeitig die Neutralität und Unbefangenheit des $pfac-hmittlefs 

zu gewährleisten, ist ein selbstständiges Abholen bzw. Begleiten des Antragstellers durch den 

Sprachmittler untersagt. Dies gilt sowohl für die Weg~ uber die l iegens<haften, als auch für die 

Strecke zwis<hen Wartezimmer und Anhörung. Darüber hinaus ist es strengstens untersagt, 

Sprachmittlern Zusatzaufgaben zu übertragen, welche nicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit 

der Sprachmittlung stehen, bspw. Postwege, Botengänge, Kopieraufträge o.ä. 

• Des Weiteren gilt zu beachten: 

Sprachmittlern ist zu keinem Zeitpunkt Einblick oder Zugang zu Asylakten zu ge­

währen: vorgelegte Unterlagen (insbesondere medizinischer Art) dürfen nur zur 

OberseU:ungszwecken eingesehen werden 

Aufgrund ~r'höht~r Korruptionsgefahr dürfen Sprachmittler und AntragsteUer zu kei· 

nem Zeitpunkt ohne unmittelbare Aufsicht dutch Personal des Bvndesamte.s sein 

4 
siehe: infoPORT > Korruptionsprävention 
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Aus Sicherheitsgründen muss der Aufenthaltsort von Sprachmittlern während der 

gesamten Einsatzdauer dem Bundesamtpersonal bekannt stoin 

Wegen möglicher Interessenk~nflikte (s. auch 2.4) dürfen keine Spre~chmittter eingesetzt werden, die 

selbst bzw. deren nahe Angehörige (Ehegatten, Kinder, Eltem, Geschwister; Mündet) in einem beim 

Bundesamt anhängigen (Asyl ·. Widerrufs-, Rücknahme-) Verfahren stehen. Das Fachreferat ist durch 

die Außenstellen bei Bekanntwerden eines Asylverfahrens zur Eingabe einer Einsatzsperre in das DV$ 

unverzüglich zu informieren. 

3.3.2 Rotation der Sprachmittler 

Der toticrcnde Einsatz der Sprachmittler im operativen Bereich ist von Seiten der Leitung nicht nur 

erwünscht, sondern auch ausdrücklich geford~rL Zur Einhaltung der Rotationspflicht erstellt Ref. 711 

im Rahmen des Monitarings monatlich einen Transparenz-Report. mit dem eine Nichteinhaltung 

seitens der ASn id~ntifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden könn~n. Es 

wird darauf hingewiesen, dass es das Ziel des Einsatzmonitorings ist, die Einhaltung der Vorgaben 

zu prüfen. Die Verantwortung zur Einhaltung selbst obliegt den Außenstetten. 

Bei Verletzung der Rotationspflicht bzw. Üb~rschreitung der Richtwerte werden die betroffenen 

Sprachmittler vorübergehend im System gesperrt. 

Im Falte von Sprachmittlerengpässen hal das Rotationsprinzip Vornmg gegenüber der Wirtschaft­

lichkeit. Eine vorherige Prüfung von Alternativen durch die Außenstelle (bspw. Einsatz des Video· 

Oolmetschens) wird vorausg~setzl 

Umsetzungsempfehlung: 

• Um die Rotationspflicht fü r die Sprachmittler einzuhcdlen, dürfen diese nicht mehr als 10 Ar· 

beitstage {1 Tag= 8 Stunden) pro Kalendermonat in einerAS eingesetzt werden. Wird dieser 

Wert erreicht. muss eine Einsatzpause bis zum nächsten Monat erfolgen. 

• Dieser Richtweft gilt sowohl für Einzeldolmetscher als auch für Bürodotmetscher. 

• Bei. Überschreitung des Richtwertes erhalteil Sie von Ref. 711 eine Risikometdung mit dem 

Hinweis, den Sprachmittler vorerst nicht mehr einzusetzen. 

• Eine Unterscheidung zwischen Übersetzung und Verdolmetschuns gibt es nicht. 

• AS-übergreifend können EinsJtneiten derzeit nur rückwirkend in der Zentrate CJberptüft 

werden. Bei der AS-übergreifenden Auswertung erfolgt darum lediglich eine Information 

über die bevorstehende Einsatzsperre fUr 6 Wochen mit einer Vorlaufzeit von 2 Wochen. Es 
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werden nur die ASn info1miert. die aufgrvnd einer bestehenden Planung beuof-fe.n sind. Pla· 

nungensind für Ref. 711 nur nachvollziehbar, wenn sie im DVS erfas.st sind. 

-
4 Umgang mit Beschwerden, Hinweisen und Feedback zur Eignung und ZuverlJssigkeit der 

Sprachmittler 

4.1 Beschwerden und Hinweise 

Ergeben sich während eines Einsalzes in der AußensteHe konk1ete Anhaltspunkte, die die Eignung 

und Zuvedässigkeit eines Sprachmittlers in Frage stellen. sind die Beanstandungen schriftlich zu do­

kumentieren und über die Referatsleitung der Außenstelle dem Fachrefe;at per Mail zu:.:uleiten. Die­

ses prüft und entscheidet über weitere einzuleitende Maßnahmen; ggf. auch über eine Einsatzsperre 

des fragtic::hen Sprac;hmittlers. Rückfragen des Fachreferats oder die Aufforderung zur Stellungnahme 

sind zeitnah zu beantworten. Vage Hinweise seitens eines Mitarbeiters, eines Sprachmittlers oder 

Dritten (bspw. Rechtsanwalt oder Vormund) sind zu konkretisieren, um dem Fachreferat eine ent­

sprechende Recherche zu ermöglichen. 

Tm Fachreferat werden sowohl interne Beschwerden/Hinweise. welche durch Außenstellen zu 

Sprachminletn eingereicht werden, als auch externe Beschwerden/ Hinweise. welche durch Sprach­

mittler. Dritte (bspw. Rechtsanwälte, Verbände} oder anonym im Fathbereic::h eingehen, bearbeitet. 

Nach Eingang einer Beschwerde oder eines Hinweises wird eine Kurzrecherche seitens des Fachrefe­

rats erstetlt auf Grundlage der Daten im Dolmetscherverwaltungssystem: Anz:ahl der Einsätze, 
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Spr<~changebot, Auszug der Einsatzplanung, einsetzende Außenstetle. 03rüber hinaus wird das Vor· 

handensein bereits vortiegendef Besdlwerden geprüft. 

Abhängig von der Art, Schwere und Sli<:hhaltigkeit einer Beschwerde wird im Weiteren wie folgt vor­

gegangen: 

• Einholung weiterer Informationen vom Bes<:hwerdeführer 

• Einholung von Feedbacks weiterer Außenstellen, in denen der Sprachmittler zum 

Einsatz gekommen ist 

• 

• Einbindung IR bei Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Bundesamtes 

• Einbindung BfK bei Korruptionsverdacht 

• Einbindung des Justiziariats 

Nach Zuse1mmenstellung aller nötigen Untertagen und Informationen wird im 4-Augen-Prinzip in­

nerh,alb des Fachreferats über weitere einzuleitende Maltnahme:n, g,gf. auch über eine Einsatzsperre 

des fraglichen Sprachmittlers, entschieden. 

Im Falle einer Sperrung erfolgen eine Meldung an alle Aultenstelten zur Nichteiosettbarkeit des 

Sprachmittlers und ein Hinweis darauf, ob in DVS bereits geplante Einsätze noch wahrgenommen 

werden dürfen. Da es sich um sicherheitsrelevante Informationen handelt, dürfen diese nicht an den 

Sprachmittler weitergegeben werden . 

• Darüber hinaus erfolgt seitens des Fachreferats eine Antwort an den Beschwerdeführer, soweit 

im Einzelfall angezeigt und möglich, bei Bedarf unter Beteiligung des lustitiariats. 

4.2 Feedback-Prozess 

Die Qualifikation sowohl neu gewonnener als auch schon bewährte-r Sprachmitder ist mittels Online­

Feedbackbogenl> zu beurteilen. Ziel ist es. dem Fachreferat Rückmeldungen aus allen Aultenstellen 

zuzuleiten, die eine ft3chendeckende Qualitätssicherung der im Einsatz befindlichen Sprachmittler 

ermöglichen. 

Innerhalb einer Außenstelle ist ein einheitliches Votum 1.ur Qualifikation des jeweiligen zu bewerten­

den Sprachmittlers abzugeben. 

5 siehe: InfoPORT > Oolmctschefdienste > Feedbackbogen QS·Spr~chmittler 
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Oie Beurteilung mittels Online-Feed~ckbogen ist für einen neu gewonnen Sprachmittler, der zum 

ersten Mal für das Bundesamt zum Einsatz kommt. unmittelbar im Anschluss an die ersten 1·3 Eins· 

ätze durch die Außenstelle 'Zu erstellen und al'l das Fachreferat weiter zu leiten. 

Fur BestandsdolmetS<her ist in den Außenstellen nach rd. jedem 30. Einsatz des jeweiligen Sprach .. 

mittlersein aktualisierter Ontine-Feedba.:kbogen zu erstellen. 

S Abrechnung des Sprachmittlerhonorars 

S.l AUgemeines 

Das Abrechnungsverfahren richtet skh nach der DA OVS-HKR des Hausha.ltsrcfC!tats des Bundesam­

tes in der jeweils güttigcm Fassung (z. ZL Nf.2006/01 vom 13.06.2006). 

Die Abrechnung der Sprachmitttereinsätzc und Übersetzungsaufträge erfolgt spätestens zwei bis vier 

Wochen nach dem am längsten zurückliegenden Einsatz eigenverantwortli<:h in den Auß.enstellen. 

Die Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit aller zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege ist si­

cherzustellen. Das Fa<:hreferat behält sich vor Stichprobenartig einzelne Abrechnungen der Außen­

stellen zo prüfen. 

Wel<:he Personen innerhalb der Außenstelle in welchem Umfang zur Durchführung von Abrechnun­

gen befugt sind, richtet sich nach den durch das Haushaltsreferat und der Refenttsleitung übertrage~ 

nen Befugnissen. 

Ausnahmen: 

• Oie Abre<:hnung der Einsätze in der Außenstelle Frankfurt Flughafen wird vom Fachreferat 

vorgenommen. Ebenso die Sprachmittlethonorare, die im Rahmen der RechtsbEratung an 

deutS<hen Flughäfen entstehen. 

• Einsaukosten, die in besonderen Ein~elfä llen entstehen, können zur Untetstützung der Au-

ßensteUen nach Abspra<:he vom Fa<:hreferat abgerechnet werden. 

Die Abrechnung der Sprachmittlereinsätze und Übersetzungsaufträge effolgt fT -gestützt durch das 

OVS. Die Verwaltungsleiter der Außenstellen wirken auf eine ordnungsgemäße Erstellung der für die 

Abrechnung erforderlichen Untetlagen hin. 

5.2 Dokumentation und Definition der abrechenbaren Einsatzzeiten 

Abgerechnet werden dürfen nur die Einsatzzeiten (z.B. Aktenanlage. Anhörung, Spra<:h- und Textana­

lyse). für die ein Sprachmittler angefordert wurde und in denen er dem Bundesamt auch tatsächlich 
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zur Verfugt.Wlg stind.ln diesem Zu~mmtnhang wird Juf mö&liche diszipljnr· brw. i!bensfe<htti<he 

fo!&cn bei bewusster oder grob fohrUssi&<r, unrichtiger Arben.besdtigun1 hingewiesen. 

Grundlage für die Abrechnung ist d•e Einsattplanung im DVS und der vollst3ndig ausgefuUte, von 

alten Bete•ligten unterS<hriebcnc und mit Namen$.$tempel versehene Laufzettel einschließlich des 

best3tigten Datenuansrers in das OVS. 

Oie Referatsleitung der jeweiligen Oitnststelle legt fest, welche Personen innerhalb der Dienststelle 

zur Bescheinigung von Abrechnungen (Laufzetteln) befugt sind 

8t1 der Obern~ der Ein~gqe:n vom Uufzettel in d01s OVS muss dtr Taeesabbuf chronologrsch 

(unter Anpbe! ~s Aklenzeic:hens) m•t E1nutzbfginn und -ende wiede.1gtbtn und Pausen sowie War­

tezeiten berücksichtigt werden. 

FOr Pausen und vom Sprachmittler zu vertretende Unterbrechungen {z.O. Essen, Zigarettenpause. 

Dienstleistungen für Dritte. privale Gcsp1~chc etc.) besteht während der freiberuflichen Tätigkeit 

kein Anspruch aufVergütuna Betrachtet me~n kleinere Pausen kumulahv l1btr dte Tageseinsameil 

insgesamt. so kann dec pauschale Abzug von 30 Mi.nuten angemessen und verh~ltnism:aßig sein. 

S.l Abredlnung•übersicht 

Im Zuge der automatisierten AbfKhnung wird vom OVS eine Obersteht (zweifach} erstellt, die eine 

delailtierte AufS(hlüsselung der einzelnen EiMatzarten des Sprachmitlien enthält. 

Ein Exemplar iSL dem Sprachmittler/BOro zuzusenden. Das zweite Exemplar isl sachlich und rechne· 

risch festzustellen und zusammen mit den rechnungsbegründenden Origin~t~Unterlagen entspre· 

chtnd den haushaltsrechtlk hen Be..stimmungen ilufzubewahren. 

SA Abrechnung von Obers.etzunauuftri&en 

Oie vom Spr-Jthm'jttler festge5teltte und m1t den übersetzten Texten übtrminehe Zeilennhl ist zu 

OberprOfen. Dabei ist die Normrejlc (!tS $cbriftteic:hen jokl Leerzeichenl zu Grunde zu legen. Werden 

kleine Schriftstücke durch Sprachmittlet, die in den Außenstellen zum Dolmetschen gebucht wurden 

Obcrsetzt, erfolgt die Abre<:hnung in der AußensteHe nach Zcitaurwand, nicht nach 2eilenumfang. Bei 

der Elnse~tzbestätigung im OVS und ~ur dem Laufzettel sind entsprechende Eintragungen vorzuneh-

men. 

S.S We:ittf notwendige und nac.haewlt .se:ne Aufwendungen (.Beltae"') 

Ober den DVS·Abredmung$1Tlodus .Bettle" können no~v.·endige und nachgewi .. ene Aufwendungen 

eine5 Sprachmittlers erstattet werden, die in den Abrechnungsdaten im DVS nicht enthalten sind (z..B. 
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Parkgebühren, HoteJkosten). Ebenso können hierOber eventuell e rforderliche Nachzahlungen (z.B. 

Umsatzs-teuer) oder Rückforderungen vorgenommen werden. 

Die Daten aus den zahlungsbegründenden Unterlagen sind nach haushaltsrechtlicher Feststellung 

(sachlich und rechnerisch richtig) über die dafür vorgesehenen Masken .. Überset.tungsaufträge"', "Ein­

sat:zbestätigungen .. , "Belege" in das DVS zu übertragen und dort elektronisch abzuzeichnen. Dies ist 

auf der jeweiligen zahlungsbegründenden Untertage mit dem Vermerk ..,Im DVS erfasst" und dem 

Handzeichen zu dokumentieren. 

5.6 Pfändungs- und Oberweisungsbe.sc:hlüsse/Zahlungssperre 

Die Bearbeitung von Pfändungs- und ÜberweisungsbeS<hlüssen in Be.zug auf Sprachmittler erfolgt 

im Fachreferat Sollten den Außenstellen derartige Beschlüsse unmittelbar zugestellt werden, ist zur 

Vermeidung von Regressansprüchen des Gläubig~rs der Eingang des Beschlusses dem Fiichreferat 

unverzüglich. möglichst telefonisch oder per Mait. anzuzeigen. Das Fachr~f~rat aktivi~f't daraufhin im 

DVS eine Zahlungssperre. Die Abrechnung bereits erfolgter und künftiger Einsätze des b~troffenen 

Sprachmittlers/Büros darf in den Außenstellen nicht vorgenommen werden und wird im OVS nicht 

mehr zugelassen. Oie ggf. noch offen~n Abr~chnungsuntedagen sind bis zur Aufhebung der Zah­

lungssperre an das Fachreferat abzugeben. 

6 Datenschutz 

Es ist datenschutzrechtlich unzulässig, Sprachmittlern außerhalb der eigentlichen Sprachmittlertätig­

keit Aufgaben der Datenerhebung oder ·verarbeitung zu übertragen bzw. die Nutzung von Daten zu 

ermöglichen. 

Tns.besondere ist sicherzusteUen, dass Sprachmittlern weder Zugriff auf die elektroniS<hen Systeme 

des Bundesamtes noch auf die Verfahrensakten ermöglicht wird. 

Der Sprachmittler darf Kenntnis von personenbezogenen Daten lediglich im Rahmen der Erforder­

lichkelt seiner Aufgabenerfüllung erhalten. Jegliche Notizen, die während der Anhörung oder Antrag­

stellung angefertigt wurden. sind unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Tätigkeit an Personal des 

Bundesamtes abzugeben, jedenfalls aber vom Sprachmittler spätestens vor Verlassen der Außenstelle 

abzufordern. 

Beim Einsatz von Übertragungsmedien (Email, Telefax) sind die Empfehlungen de.s Bundesbeauftrag~ 
ten für den Datenschutz zu beachten' . 

6 siehe: tnfoPORT,. Dalen$Ch.IIZ 
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Bei Sprachmittlern, die im OVS mit dem Status "Bewerber ... erfasst sind, ist die Prüfung der Eignung 

und Zuverlässigkeit noch nicht erfolgreich ~bgeschtossen. Sie dürfen bis auf Weiteres noch riicht ein­

gesetzt werden. 

7 Schulung der Mitarbeiter 

Oie für die Einsatzplanung und -abrechnung vorgesehenen Mitarbeiter der Außenstellen sind vor Ort 

oder in der Zentrate mehrtägig in OVS zu schulen, so dass sie ihre Aufg~ben ordnungsgemäß ausüben 

und die an Sie gestellten Herausforderungen erfüllen können. 

8 Einführung BABS 

Mit der Einführung des neuen Dotmetschermcmagementsystems .. BABS" (Bundesamt Bereitstel­

lungSprachmitttung) zum Ende des Jahras 2018 werden die: DVS-Nutzungsrechte, in Einklang mit den 

Vorgaben der Benutzerverwaltung, ~utom~tisch in BASS übe:ruage:n. Dies betrifft insbesondere die 

Rechte ~vr I, vnd 2, Freigabe. 

9 Diensta und Fachaufsicht 1 Kontrollnachweis 

Oie Dienst- und Fachaufsicht hat der Referatsleiter der Außenstelle dauerhaft auszuüben. Er kann sie: 

auf den Verwaltungsleiter übertragen, ist aber ungeachtet dessen verpflichtet. die Einhaltung der 

Dienstanweisung - bspw. durch regelmäßige Stichproben- zu kontrollieren. Dies ist durch Kontroll­

nachweise (Anlage: 2) z:u dokumentieren, die unaufgefordert in lf•·jährlich-en Abständen an das Fach­

referat zo ~nden sind. Solche Nachweise müssen die Unterse:hrift des Referatsleiters tragen, sie wer· 

den im Fachreferat archiviert und fünf Jahre aufbewahrt. sofern nicht festgestatlte Unregelmäßigkei­

ten eine längere Aufbewahrung erfotdertich machen. Eine Ausfertigung des Kontrollnachweises ver­

bleibt in der Außenstelle. Oie Referatsleitung kann datOber hinaus innerhalb derselben Dienststelle 

die Dienst· und Fachaufsicht auf anderes Personal des höheren Dienstes oder Teamlei­

ter/Teamleiterinnen des gehobenen Dienstes delegieren. Beanstandungen und Auffälligkeilen hin­

siehrtich einer Nichteinhaltung werden durch den Fachbereich nachgegangen. 

lokrafttreten 
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Die OienS.tinW(!isung tritt ~m 20.07.2018 in k:raft. Gleichzeitig uin die OA~Oolm (SUnd: 16.05.2017) 

>uß« KralL 
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10 Anlage 

Anlage 1 

DVS-Nr. 

Niederschrift 

über di~ förmliche Verpflichtung eines freiberuflichen Sprachmittlers na<h 

§ 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 

(Vcrpflichtungsgesetz vom 02. März 1974. das durch§ 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 
1974 geändert worden ist) 

Der Sprachmittler, Herr 

JO.J.Llwurde über die Pflicht zur Verschwiegenheit belehrt und auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner Obliegenheiten verpflichtet. Ihm wurde der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Straf· 
gesetzbuches bekannt gegeben: 

§ 133 

§ 201 Absatz 3 

§ 203 Ab>Ot' 2, 4, 5 

§ 204 

§§ 331, 332. 335, 336, 338 

§ 353b 

§ 358 

Ve1wahrungsbruch, 

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. 

Verletzung von Privatgeheimnissen, 

Verwertung fremder Geheimnisse 

Vorteils.annahme und Bestechlichkeit. 

Verletzung des Dienstgeheimnisses und 

einer besonderen Geheimhaltungspfticht, 

Nebenfolgen, 

§ 97b Absatz 2 i.V.m. §§ 94 bis 97 Verrat in irriger Annahme eines illegalen 

Geheimnisses, 

§ 120 

§ 355 

Gefangenenbefreiung, 

Verletzung des Steuergeheimnisses. 

Er wurde darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund der Verpftichtung 
für ihn anzuwenden sind. 
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E.r wurde weiter belehrt, dass Verstöße gegen die einschlägigen Re<htsvorsthriften mit Freiheits­
oder Geldstrafe geahndet werden. 

Ergänzend wurde er darüber belehrt. dass er Belohnungen und Geschenke in Bezug .1uf seine Tätig· 
keit ats Sprachmittlerin beim Bundesamt grundsätzlich nicht annehmen darf. Er wurde gebeten, der­
artige Ansinnen unverzüglich dem Wr seinen Einsatzbereich im Bundesamt verantwortlichen Mitar­
beiter anzuzeigen. 

Ferner wurde dem Erschienenen der Inhalt der Vorschrift über die Verpflichtung zur Wahrung des 
Datengeheimnisses nach§ S BDSG sowie die Stfafbarkeit einer Verletzung dieser Verpflichtung nach 
§ 44 BDSG bekannt gegeben. 

Er erklärt, nunmehr von dem Inhalt der genannten Strafbestimmungen und über die Folgen ihrer 
Verletzung unterrichtet zu sein. Er unterzeichnet dieses Protokott nach Verlesen zum Zeichen der 
Genehmigung und bestätigt gleichzeitig den Empfang einer Abschrift der Niede(schrift, den .. Verhal­
tenskodex gegen Korruption" mit Erläuterungen und einer Abschrift der oben genannten Strafvor­
schriften. 

Ort, Datum 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Im Auftr.lg 

Unterschrift des Verpflichtenden 

\'Ot'S<hf'littn ~ Srr•f gescrtbucl!cs (StGßl 

t Ul V-Jhtunas.bruch 

Unters(hrift des Verpflichteten 

(l)Wtr Scllriftst\ld(t odtr ~t~dttt btwt;g!ki'lt S~tn, die sich in dienstlicn~r VtNo•N!rungbrfil'ld~no!ler ihmoller einem .Yltltrtn dienstlich 
i1\ Vt(Willtru'l(: ßtgtbM~rOtnslnd.lttStOtt.~illdigr, unbnuthb.:.r rn.:.dlt adef cb dienstlichen Verfiigmg enuieht. .,.ir6nlit frti· 
hel:!."'lb1fe hi) :u rwrihhrtnodtf mit Geldstrafe bestritt. 

(21 D'$Sti1X! gilt f(lr SctuiftuGeke odef .:.ndtre bel<.-eglkhe S•hM.dit sieh ifl afl·tlicher \fe•wal .. ung ti'ler Ki'dlt odef ~•Kitftn Rellelcnsr,t 
seUsch<tft des otfent!ichtn Rtcf'lts l)cfi'lden oder \'On cfese1 dtm Tlih~l oth:r O:ltm .entlc• tn arndith in Vetw-Jiwuflj; t;tj;tbtn "''(I' den Sl'ld. 

(3] Wer die Taun tlr'ltoi'SJCht ~~dotlhm <tliAintstt~r oder H11 dr.n o.5fMtlkhr.n Oif-ntt lx':scndtrs Verpflkhtc:cn ~nvem.:.ut .... :ndtn 
odtr w.c•lltlich goe .. ••« den Iu, wlt'd mit Frtlhtltsw<tft t. 11.1ftlnf blvllnodu mit Gddur.:.fc lx\Stu ft. 

+ 2<11 Verleuuns ~ V~rt,.uUdlk~i\ lks WortH 

(3}Mit freihcituu.lfe biuu fünf J.:.llrtn odtr mit Getdstrafe..,.:idbht•.tlt, ""('' ~l$Afl~st•ige• odtr al~fü, denOfle•~llchtn o-tnst btson· 
dtt~ \'r.rpflichtcrtu die Vcrtt.w!ic:hkeit des Worte~ ve~lV\bsJtU 1 ufld 2). 

t 10) Vetletxun& YOfl Privat&dleimniuen 

{l )tbt1'4C wird ~ft, W'Ct unbcfu,st ein fr~mdcs Geheimnis, n~mentlkh ein nrm Pl:tlOn!kt>~n lebcrosbttei(h t:t"4•~t.lt'Cilhltimnli 

o~ tln Btttitbs olltt GucNft~gchcimnis. offcnb.ut,d.u illm .:.1s 

l .AfMS1r<il!tt, 

2. fOrdtn Mfentlll;ci'lltn D~nst h<n.onclt.n. Verpitich:cttn, 

l. PeJwl\ !Se lwl~bft'l odei'Befuenlsse na<tl dem Ptrson<tlveru-etuns;recht "''ihmimm~, 
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4 Mltallttd ~inqs b cin~tugebuf'CJOtg;.n ~Bunde~ ode• eines lan~ t;Jtit;enUtttelsuchung»unchu~~e~ )Onitig~Aussd'Jusses 
oder lbttt,. d.1s nir.t'll ~1bu Mitslied eS= Ge~xsebungl<uga:•~ i~. edc-f ab Hilh kfltl l eiftO:) ~ldum lwSSdtus~o ode• fw.li!S. 

~ Offtnllkh bo$1cU1m'l SM.tlwntmdigcn. cler ~o.rf dics-:Sstnhldtt Erfiill.u11g ~iner Ob&~:altcittn 1111f Grund t:int).Gdtl..lt) fOrmlieh 
vorjilid 'lltt \lo'Otdcm ist, ocle1 

&. PenM, dit .wf dic:p\nenNitt Erfüllung iiYC"t Gehe!mhlttur!j;>Pftkht beide• Durchfülwuns wis~nh:,lttir:htr foi'SChUf'I5SVOfh3bli!l\ 
:.vf GNncl cirKlS Gtsr:tlcs f&mllcll\'tf?ftithtc:1 worden iu, 

~I'W!I'tf.,_.t ... 'Orden odersonst OOkanntt~rdtn is1. Ei~m~htimnis im S'i'lnc: ~ S~Jf".S 1 stdten ~intt:lang:.llen(il!cr FC!tsÖnlicht oder 
uc.htiche VM\Mtflisst eints~nderen el@ich, dle fijr Aulp,abender {lffoenttkhen verwalt!Jtlp, erfi!lt worden sind; Sau ll$t jt?clo<h nldlt ant11· 
"''em!o:n. soweit sakht b'lt&l'lg;XIel\ ahdefft'IBthCf"dM oelers.ol".stl"..n Sttlltl\ fUr Auf gilbe!\ der 6fftndklltl\ verwaltunebekilnM&tt:tben 
"-'l!lden un:l dol) Ges.t~ diesniCht vnttts~l. 

(4) Oie Ab$lille 1 bi~ l ~iud a~Xh ~lllvoou.den. .,.,~n der Titer !Sas fr emdl.' Gelt~tin•nh l'lJ(h eiern rod des Bct.rolf~ucn unbd~t oll~nb:ut 

(S) Hucleh ~ T:rtet g.egen Entgd.1 ock:r in der Allsictr., ~eh odtr ei'ltn anclercn:ube:eichtrn oder cinera audertn:u ~hjdigen. ~u ist dit 
St~ft Freiheitutrah: bi~ :u tweiJaltrtnodc• Gckbtr•lt. 

ll04 Vtrwtrtune: framdt r Gtheimnisu 

{ l)We~ vnbd""' einfrenldes Gthtitnnis,n:mltntlkh u. kt.ritb$· odefGe~chlil tsgehtifl'lflis, lvdt~)U!Gthtimht~lluf'IS ec nxh S 203 
~pllichttt ist, 'ferwtltet, wird mll freil'.<>itutr;~fe bis tu l\llo'ci Jahren oder mit Gclcbtrlfe btsu.21t. 

{2)t 200 Abs. 4 eilt tnu~chtnd . 

S )U Vortcib&Mihmt 

(t)(in Amtsltiiger c:cler ein fiir cl'nöHenUichm Dienst besoncler~ Verpflich<etcr,dcr flir die Dienst:msUbllf'IS einen Voneil !Ur sichoder 
einen Ori1tenfo11Jert, skh~~ccd'lttllä!k oder ·IIYiimtnl, wild 1nit rrcihe-"\l.lt.rafc bis w drei J~!Yc-noder IT'il Gddstr.21e bestr.21t. 

(2)(in Rithtc:r oder Sehieduictncr, dr.t einen Vortfli! filr si:hoder r.inenOritten.ll,sGI'Ef'nltiu~.W~g 0.1fhr forOert,$khVir$9r«l'ltn 1<1" odtr 
Mniml'l'..l, d.lßet tiro4richtertic:hc H.1ndh;ng\'<llf!.,nOIT'mtnh.lt oder kflnftis YOrnelwnt, wifd mit freiheitsstraft bcs zvfUnf J<lllrtn od!Ymlt 
Gelclstrilf' btstr~ft. Dtr \!tl$uCI! is.1 s.u ~ftl;v 

i l)Oit T3lrStnkhltl~hAbS3tl l st.rMb31, .,.,Will derlitereine-n l'lic:flt ~-on ihm seto~tlerten Vortel sic:h~"nprechcn 1:0:11 odet ;111nimmt un:l 
die tvilkldi8e Beh&dti'll Rafl•nefl ilve• ~vguis:se f!fltwedt• die Anniln~t 'forher &tr.ehtrigt hlt oder dtr Tirta vuvcnüglich Or.i ilv" 
Allztittfi'Stattf'l ut'ld Slt dlt AAII3hr'lle 8t•~lln~ 

§ 332 kscechlidlkcit 

( l)(inAmtstrliger cdet ein fiir denöHc-nttichm Dienst besonders Verpfl.iclt(eter,der cir.cn Vortel f.X sich oderci~ Oritten•l.s (i(!ß.tnt.tis· 
tun& cbfiir fordtrt, .sich~"'~re<he1 !ä&t oder ilnnimrr.t, d;~ßtt eir.<> Oiensth..-,dlung \'Of$fli!Omm~n.lu.( oclerlriinfti&\-omchmc und 
d•durd"ser.e Oienstpftic:hten~lctrt hll o:ler \Witua-~ wirrdc, wird mit Ftcihc-':S$1Pf~von Jtchs Mon•ttn bis t\1 fJnf bhrtnbtstro.ft, ln 
fNnder sd:'ewer~n f)lllcnist di$$lr.lf~ Fteihcit$str~'e biuu drtthhrtnoder Gtldstrilft OtrVfi'W<h Ist Wilf~r. 

U)Ein R<hler odec X!Wed~• itf'lter, des eine-n Vorteill\n ~hoder einenOritten~lsGq:tnleistW'IS d.:tfül forden, sich 'ftrspr«hh'.n 1~111: oder 
.,nimrr.t, f!:lßtt th~t rh:lttcrtic:he HJndlllf'IS\'Orgenorrmenh~t oder künftig 'o'Oinehme und d;~tt.lrch seine richtcrlichcnPf!icflt~ \'l';~t 
ll~toder \'C'J~zeu wiirde, wi1d mit Hc-ihritsstraft ,'Onei~ J~hr bis zu ld'ln hhu:n bcS':r~ft.ln rnirnier sch~~o~ren f•UM ist tio Sn-;rf(l 
Freihtibstr ~!t vcn sechs ll.ol\:lten bis tu !Unf hhtC<'I. 

U)filtlsder T~ter den Vorteil ~!s Gcgu"O!eistu"S filr Ute kimfti{;t 1-üntllr.wlg fordert, sithVl:rspred-.en lallt oder ~nnimmt,so sindd~Abs.11· 
tt 1 U"'d 2 xhon daiYI.ntvwenclel'l, wenne-r ~eh dcw t~rderengt'.fitnUbtr bereit gc-:cigt h.w!, 

t. bei der 1-t.1ndluns stillt Pftic:toten lV ""'Ieuen oW, 

2. SO'oloeit <lie ~dtune in $ti~mErmunn suht. SIChbt•Aus~un,e<les &mtss.tns ~rchdtn Vortt!l beeinflussen tu laS$ttl. 

t 335 8esonden schiiR:re fäUcdet 8crtechlict.keit und 8utcdlung 

U) Jn Otsonders S<lv.-trtn F'.1U~wird 

}, f/>l'lt l;ltn;l(h 
aH 337 Ab$ 1 S.m 1, .1uch in VC1bin4.mg mit Abs. 3, und 
bH H4 Abs. t S.1tt t und Abs. l,joeo~ils ~uchin Veltlindungmit Alls. 3, mit ffo:ih(l.($$1r.1fevon t•nem J.11'1t l,l!s.Ju 7thnJ•Iv"tn 11nd 

2. e."'e T.1t n~ch \ lU Abs. i~~uchin Veltlinduntmit Alls 3>mit fr(:iheit;$st,.ft 1'11(1\c unttr lWf/1 Jihr'n bUtr<)ft 

12) [in bts.or.dtn scflwtrer fall im Sinne des A.bs.1ttes lliegt in da Jtegel v~r. wenn 

t. die T ~~ sich ~llf U um Vorteilgtolkn Ausmal\c:$ bctitnl, 

2. Oer nw fettgt~ttt Vorwlle aMIIT'rnt. die er ~ls Gtgel\l8St .. mg <b~ gtfordtrt hat, da& tf fii'le Oie•~that'ldi!J!lg kUilfl~ ~"Offlehrnt, <~der 

3. der T;itcr p'C'tbs!Nßigodu ~ls Mit.glicd c-ine.r a~r.d(l h~ndtlt, dill si:h zur fortge,ellt~tn Eiegehuns sokhtr b!tn vtlbundr.n h.1L 
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f JJG Unterb S$tnder Dimsthandtung 

Dtr VOfNI'IMt eit~etDienul\andt~p, ~tfinettkl'ltel1<~ HM!dlung im Sinr12 dl:t Si 3~1 llis3~~$trht r!~s Ur.wlanendtt H:.ndlung 
sleic.h. 

f U 8 Vermög.enntrafe und Erweiterter Vtrf&ll. 

( l)Jndtn F";llkn des; H2.~uc;h in Verbinduns mit den SS ])6utrd 337, iSt; 73d an~uwende•-. wen:• l.!tr TJte• sewt~b$Milßi(; ode• 4b 
11. ~ied eino:r &nde handelt, die $id• tur fort~;o:s.et,tM B•tl!;f'C SO(('-" rlan 'o'@t bundeil hiJL 

(2) lnden fjl!(!tl des; l:k, ~uch in VerbindUngmit den SS )J6und U7, sinddie +i IIIJ:a, 7ld liiUU\tl'mden. Wl:nn der T.iter .lb IJlitgtied eA-Itt 
ß.1nde h:.ndtlt,dir. sich rur lort~:u:n ßc:stll~ sof.cher T:rten\\"l'bunden h:at.; 7ld iu auch cbnn :mruwer.den, wennderl5ttr se· 
... -.l'bsmdoßiP. Nndel\, 

• lS3b Verlttz:una des Dierutgeheimniu es I.Wid einer besonderen 

GthtlmhatwnvpfUcht 

U) Wtf M Gthtimi'IS, dM ihm llb 

l.Am\:.1r5ger, 

2. fUf den C.:fentlich~nOitnst besnnd~n Verpftkhlcten ode1 

3. "'rson, Ult A.uf~bfn odf'(8efup,n-sst n~cl'l dtm Pt>tson~l.,.~ttrttuf'ltSt~&lt w~hrniiiYI'!;, 

~hoe:t•;,ut wefdttl oder ~n:;t bebnntgewc.derl ist,unbd1.1g1 olret?blrt und d:»dut~h ... ;chtige Olfendichc Jntc1essengef.ihtdet. .,..i1d nit 
F•cihcitnMalc bis tu IUnf J~tuer~od'ct mil Gd:ht1;,lc ~Wall H:7t de1 Tlitcr du1th die T.v. f;,lll!5nig .,.;chtig_c öffe.1t!it.tu: JIY.eressengeblll· 
dtt, so wiu$ Cl mit fltihrit~ttafe bis :u C'inem J~tu o!ltl 'llit Gtldsti~O: bo:~1:1l t. 

(2)Wel.~bSI!$thcn\'On den f511en dc:sAb~;at:.es l,unbclugt t ir..en GtgcMtllnd odet cir~ N;u:htid ll.,tl, «tm Gth~imh~ttuf'lt er 

1. wl Grur.ddts 8esehlusscosei~ Gcscougeb~sorpiU du BunCcsodcr eines l;!ndes odr.1 cinf'.s ' dllt:f A•.lnchtlsSt\'(l'pfficl\(tt ist '(lcj,;r 

2. \'On einer ~ndeten ~mt!ir.henS•.:IIc unt~ Hin.wci1.1uf die Su~fb:.rkcit derVMt'l:tuf'l8<1er G~l\ifiml\oiti.II'I!!S9ftlcht f~m!idn~rl)ftktltfl 
\fo'Gidenist, 

P'l t~~~n ~~rtt~ p,~~ng<en l:.flt oderOfft(l(tlch bl!k..1Mtm~cht und C~durch,.,chtlp,<e «ftntllclle lnteleSStl'lgeiJhrdtt. wi•d •l'lit f(ciht'h· 
stt.Ct bl$lU dfe. Jahren oder Rlit Gctdstt~e L't$1raft 

(l) Ot!Vtnuch ist m~. 

U;~) Btihil/th~ndli.il'l!tn tlnf'l' ln S $l Abs~U 1 S~u 1 Nvtnmtr Sd~r Str~fproussordl'fJilf! gt•'lll'l•!tenPe•scm sind nid•t 'ec"W•·dfis, .,.~..., 
sie ,;eh ~uf die Entteeen~hmt,/wsw~rrune oder verotf~ntllchung cjqs Gd'lelmnlsSfS o<!f'r dt$ <>ettMundes oder der Nach• kl'lt tu dertt~ 
Ge.,.cimh.:ll;uns ein~ bo<$l:lnd~tt VEtPfl.icht....-g bf'SI<eht, bE$cf'IIMken. 

(4)0ie T~t wird n..".mlt ErmKhtlß\.np, \ltrfolt,l Olf' Erll\khtlßl.ll'lt wltd ~rttlit 

1. \"On Ctm I'I~SideAtendes Gtst(~ttu.t•-.gso~ 
<1) 11"1 dtl'l F~llf'n d!$ AbsaUts 1. wt.nn dM! UW d.)$ Gtnt1Mn!S w~rtnd Stifler lltiglctit bei enetn 01!1~1 1\11 ein Geseu.gebu.-.g~tg:M des 
lktndes odtf tll'ltS Lande$ bekanMgtwO(cJen ist, 
b)lnden F~ll.~l';<les Abutzu 2 N•. 1: 

l. ''0" der obc1stcn ßundesbdlorde 
a) in den F~lltn lk$ AbutrQ$ 1, w-enn lf~ T •w d~s ~eimn~ w:.httnd $.(tl'ltl T ;jtigk~it: SOI\St bel fitltt od~r für ttne BtMtdt ode• bei 
einer anderen ~mt!imen Stelle fks Au, Ccr.oCtr ft1r~salchll Stelle bc!QMigi)'WQtQtn -st. 
b) in den ~~Uen des /lbs~ucs 1 Nr. 1, .. -m~ ~~~ T :.'!er .oon eincr ~m:lid·-e;n Stdle de' Rul'ldu Y~f'l'lf!lchttt WOtdtn Ist: 

l. 'o'OO f!ct obctsten l~ndcsllehntde in ~~~~nObt\g~n F~llandtr Abs.:iUC' 1 und 1 Nt. ' · 

tl58 Nebmfol&en 

Nfb~ll ~lr.tr fftiht!U.Slt.lft\'011 Mindt$1ti'IS ~ech).t.loflaten"'~" eint• St•ahM.nachden §§ lll, llS, U9, l41), 34l, 344, l4SAI». 1 und!, 
§§ 348, 352 bi' lSlbAbs. 1. §§ lSSund 157 hnn dnGerkht die Hhi$keil, Offentliehe Amt er tu bddeden l§ 45 Abs. '1, ~btrken~ 

t 97b Vernt lnlri'J.atr Annahmt •lnuiUtt~WI Gqf'ltiiM11.$lJ 

(2)W~r dern l;~ter ;abAmtSU)$1!1 oder ab Sotd~ dm Rundcs\lo~hr d.a St.~.Ustehtnnni\ Clllnstll(h Olrw..-tr~vt odtr lue,lngtkl'l. sow!u.l ~~ 
weh d;,nn bew;~ft,. ...,enn nicht wvordtr Amuu~ einen Oi~IISIVOtge:sC:Uten, der Sot.tbt einen Dklll)lin~n-orgtsllt:t~n vm ~hilfe: ~~~lW 
l\lff'il hat. Oio Sill fi.i1 die lii• d~llölfentlichtnOien~ ~sonclef) Vti'pl\ichkten und hir Penat~tn,lfe im Sinnedes" 3SlbAbs. l\wpffich· 
ttt W'Of'de!l Sind, Si•Wl{:t•nlß. 
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t 94 U ndtsrant 

(l) Wer ein Stat~1t.g$1'11Jimni~ 

l einer frtmt;lfn M.lcht neiN oinm~ ihrer ll.lnelun.lMtl minc:ilt oder 

2. son~ ~n einen Unbefugten gti~"Vff laßt ociEt offeNlieh bdann(mM.ht,um dkt81$1desro:pul!lik Otuucl\l.lr.d tubtnad'lldi$c:n c<le1 eine 
fremde M~cl'.« l\1 beeünstlgef\ 

u11d cbdurch die Geb~r c:i'lt:~ ~hvr.<t:rt:n N~~.-htt:i!~ für die iußftt Sicher~ dtf'6undefH:publik l>tvt'Sdll~ndhetbeifUilrt. .,.".dmh Freil\otlt$ 
ltl'afc: nimt unter ei'lctn J:l~r lxos!r:~ll 

(2) ln bt$ondetS'SCI'Iwert>'l hlleni$t 6t ~r.lft ltben\Unge Fr.-ii'IOJitu1r:.f~:~ od11r Frehlti!ll;\(r;rlt r.icht untor flrnl bh1en. Ein hesondcn 
S<~r hll lleet ln der Regel vor. ""'Enn d.er lMEr 

1. eir.co Vt:la'lt"''O'dk:he SteU.mg mißb•.w<hL die ihn .:uf W~hrl.lll# vOI"' Staat$#f'lleilnniUen besondc• s ver9fikht~. cdef 

2. durthdic T~t die Gcf11~11 c:iroe~ bewndC'Is schwt:rc:n Nlothteils IU1 dit:Julk•e Siche1l1eit dec Bun!Jerepubl.ik Ot:uhchLind ho:rbciiUh1t . 

i9SOfftn~rtnV«< Staau aehcimniucn 

(lJ V/~( ei.-. S(aaiSgelleimlliS. du \!O!'l H~er ,\fl'ltlicnenSteue oder MJf <l~ret~ Veranlassune ttiW!M#eNiten .... i•"- an eine.-.ul'lbefucte!'.gtlal'l· 
;en!Ut oder Olf entlieh bek~llnl"ll3dltund d&dutch die Gelilhf fi•'ltS schwe• en N:Khteb IUc die JuKc• e Sieht'fheit dt!l 8\.W'Idcvepublik 
Ocut~ch1.4nd he•bcifiltwt, wifd •nie frtiheit»tt.fft'YO!! ~t~h$ MOI!3te•, biS ~u fiinl hlucnbt'!t1~ft. W\"nn l!ie Tal richt inS 9>11 mit Strafe 
bedrchti,.t 

(21 Oet Venuchist str:~lbllt. 

(Jl fn l:<v.lndl!f'S schwtre~ F.l!!~nist d:o S.trafctfffihr.i!utr~ftwln cii'IO"I'I J:t.r bis tu uhn bhrtJn. S '" t.bs ?~ll isl)n1V.~~qn 

t 96 Und- rri terischt Ausspil'luns; Auskvnds.ch~ften von Stuts.st heimniuan 

(1) wer sich elnS(utsr.ehelmnl$ ~ersc-..~fft. um ts w~w•an(l 9<4). wird mil Frtlleimv.lfe •'C!'.ti(Wtl'l Uhf bis zu :elv. J~llle,, btW~fL 

(2)Wer ~ich einS~:~.lb,gcheimni), dn~on ei'ler ;amtlichen Std!eodtr ::~~~1 deren Ver.v~f:.nunggehcingeNI.ten\Ooird. vtrsdl~fft. um es tu 

offrmbutn(§9Sh wird mi! Frciheiultl'afevon sechs Mon.nen l!il lll funf J:.llrcn lx:$tnh OerVvv.•d'l ist nr~. 

f 97 PreiSlabe von SUatsctllelrnniss.n 

(l)Wtr ein Stamsehei•nnis, d.l~~on cinec <~mttidlt:n Std!e odt:• .wl deren Ver~n1assun,g geheimg_eh:lhen wird, :111 einenUnbefugtens:f,:ln· 
ll:fl'l M t (I~ 61fel!tlidl beka,,nlfl'lilthl u•,dd&durchfatnliSS!S, die Gel"'' eines ~clw.<t:ren N:~tfltd.s !Ur die iuBerc Sitht'fheit der 81$1desre· 
!l'lblik Dtutscll!Jnd ·~ht. .... !rd mil fftiheots.str~te bis tu tiiN J~l!re11 C<ler t11it Geldsl!"fe be~tr•lt. 

(2)Wtr eill Stamgthti•nlliS. .t.ts ~01'1 ~e• 11nltlidlc11 Stdk odc• .,1 deren Vc:r~n1assUfl8 gcheimgch:llten wird I.Wid d;as ilwn kr:!h seines 
Amte~. ~ei•:er ~htc!IU"ß oder eines YO:I ci11er a:ntlithen SteUeerteilten AlihrolB~ Ul&Sillglich war,kicl>:ferrig:.n t il'en Unl'.ci1;gtm 
g.tbngen ISilk und d;ad.rrch foltniuig die Gef:.i11 eiles schvr.\"fen N~chteils flir die .:iufter<! Sich~rOOt tl« Bunde$repubtik Oqi)U(hlllnd~erur­
s;,d:t, wi•d ITil Frcihduw:~fe bis nr dr~ bl'.ten oder mit Gddur.lfe lx::m~ft. 

t UO Gtl ' Aittl'ltnbtlrtlu"i: 

(1)\'/e• t:ino:nGdur~nt:n bcf•eit. ilw'l ti.Til Cntweithen vt~"leitet ockf cbbci fOrdert, "'ird mit Ffcihcits.stnfebi~ :u drei blwen c<ler mit 
Gt4dst• lolt btslrllfl. 

(2) htdcr Utc• ~bAmt~ri.t;cr oder ~.s lirc dcn Offentliehen OierGtbcsondeu Verpflichteter gduhcn,cb.s f.ni'M:ichencle$ Gef~~o,gene-~1u 
verhir:dern, so ist die Strllfe Fn:iheitsstr:~fe bis tu fUnf bh:en oder Gdchtr .lfe. 

(J) Dtt vers.;chi$1 $1r~. 

(otj [inern Gdangenen irn ~ne ckr Al:s:kze 1 und 2 stelltsleiclt, "'cr sonst ;aoJI beh&cllkhtAn«dnuf'l8in eintr A~sta!t ~rwallrt wird. 

t ns Va1etwns: des S•o:ur:~Jehtimnincs 

(l)VIt_r unhefugt 

1. Verh~ltiii$'St et'IIJS ~n&!rcn, die ihm <)1$ Amtnrllger 
;,) in einem Verw:.llliiiV"<t:rf.lhrc:n e<ler einem gtrimt!khtn Verbluc:n 111 Steuen.:~cMn, 
b) in einem Str.~h'Crl:~hren "'egeneiner Steuer5tr:~fl;at oder in einem 8ulgei.:Mrf:lllrtn wr.g(ncir.~ StcucrnrdnullßS'widris:kcit, 
c) :~us ;andcrem ltnl~ d~:«h Mittcitu~ cir.et Mn.v~lbthördt oder 6.Jrdl die geseutkh ~r.hiWbMII Varlag11 11in11s Sttuttb.ur.l'leid$ or!tr 
eir.C'f Beschcirigung Wcr d ie beidcr Besteuerung.~raffencn FtsUtc:!luntl'n b<k.lMt.:,~rCtn$illd. C<ltr 

2 ein frtmdes a.ttrlel>$ • edel' Gtsd'l~ftsgetleimnls, d~s iMI als Amtst• ltg('dn ei'lt:cn dt:r in Kumrno:r J g~:nannt«~ Ve~ lahrt:ll be-l4nntgcwor· 
Cltn Ist. offenb~rl oder~~rwef'l~. 
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(2) Otn Afi'I(W~t:ern im Sin~ ~~ Ab$atlr..~ 1 uchen gh:ith 

1. diefiir cknöHentfd'lefl OienH besot~d~$ Vtrpfucl-.(eten, 

2 ;lmlb(h lli~lQZttl$ Sllrh\'Midndißr. und 

36 

l . dit 1' f )t:('( vOfl Amtern der )(.!rchotn und .lnd$t$n R$1igir.n.\gesdhdl.:lften ~ dffent!khr.n R«h~. 

(ll D;e Tat ... irdnur aul Anlr"' des DieJ'IstY()fjleStUttnodtr li.u V(rlqtn~n~'(!tfCII&t. ß4'i T~tM M'l'ltlir:h 1llßll1Ciß~l".cr S..th'.'llt\l.ir.dißr.r ist def 
l~• d.:• SdlÖf"dt, clefli!l'l Vff'lallrtnbtttofftnl$.1, ~., rl<~m Vr.~l.:::n :.nlt~pbeu:d'mgt. 

Vorn:h1 irten dc~ 8undc~&tellSdlutQ;esttte$ (BDSG) 

t s lbtr.ngehtimnis 

Denb!ider Datenvef~•bli!it~ bts.<hlltigten PtrsonM Ist ur.:tiS.lßl, Ptf'Sont:'l~l~ D.ltt.n unb$fuat tu tttltötn. lu "Otral'btiten olitr zu 
l'!ut:en{Da~en.sclteimnb). Diese Pttwuen si•ld.1Uweit1ie bei nicht•Of!ent6ctltnSttUffl btSCil:lft«t '"''f•"dM.bt idtr Aufnal'mt ihrer TJtie 
lcil ;~uf d;~~ DMen.gclteimnh zu vCo;pf!ithten. O~).OIIIttl'l{:elleill'lnis besteht .li.IChti<Kh llli!tndil\ui'I,R illrt1 Tjtigkli!it fOfl 

t44 Strafvonc:hriften 

(1} Wa eine in t 4) Ah 2 buciclu~o: vo"älll'iche H~ndlu•'IS ~~~ Erlttelt Ode• in dt• Al»kht. S.Ch ode• i'illtl} ~ndtleil tu btro:ichc• 11 

oder einen andc• en tu schlidi;tn. bej;i'hC, wi•d •nil freil~ot~hStraft bis lu l""'ti Jah1en odet mit GeldWale best• 1111. 

(2) Dif- l;~t-..i'd nur ;~uf Anu~..Wolt'. Anlr;~gsberocNigt sind der Be:roffe:1e, die ~;~ntw«didte Stelle, der 8unde\be.1uftugte finden 
D.lt$nSC'-.IIl und • lnforrn;rlionsfrci~t ~,W~d d~~~c lll.lkieh'!sbr.hOrdt. 
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Verh~ltll'lskOdg.J.c;~o Kou 1191i!l!) 

DieS« verl><)ltttl$kodu sottdit l!esthi.!ti$ttll11Uf Gtl ~l'lfMSitv~tlt~ntn hiiYt~~~$tn, in dr/:nl)n ,;o; Ul"'&llwlllll inltorruptiunlltc~t•OI'l.l wO:I'dtn 
t(~Men. Wf'):crhinsllll er die Btschlirti~;tcn lUI plliCtiiJ:tiN~tn vnd !fW~$SIItuen[rf(l!luns ihrer Aufg;,bo:n;,ohaHen undihnendie Fot 
ten kotrupten Verh;,lttnnor ~ 1\Jhftn. 

Kom.~ptiOn &d'lid-" ill.,n. 

Korruption beKhi<li;t das AnSttlen 6ts Stuu und wlntr ßtidllifti&ttn. 

Korruption U:t lrltin IY-nlic:nddikt; sit führt dintd in diot Svtf~tlt. 

Kouuption fJtlet "honbtllrleintn G..f.illisJI:eiten an. 

Kon uption m~<Mtbohlinzla.Kortuption mlldlt utlt itstos. 

1. SeHn Sie VOfbild: Zci;en Sie du•e:h I Iw Vtrtl•ltti\<IM' SI• korruptlonwtdtr dul.dtn noch ..,ttrstitun. 

2. Wehren Slt Konuptionswnucht s.ofott ab und info•mit•~n Sie unllt•tültlch .rtt Ansp•tChptrsOI'IIIil KOff\lpdonsprliYtntion und lhrt 
VOf'lt$ttrttodtr lluen Vorge5etrt«n. 

).. Vumuten Sie, du~ jtmnd Sit \jln tlnt piUdttwklrltt BtYonugung bittlfl will. so tithen Sit einu. koUtaen oder eine Kollq:in ab 
Z~gen odef Zeu; in IW!tu. 

•.Arbchen Sie so,~-" Ihre: Meitj~ernit ijbf:rptüft Wtrckn hM, 

s. Trennen Sie strikt Oienrt· und Pr~tl~ben. Priiftfl Sit, ob llut Prlv~tintti'Ustn tu tlntr KOlll$il>n mit IIWffl Dltnuptuchttn fllhrlfl. 

6. UnterstUtnn Sie lh~ OiennsteUe bei der Entdukun; und Aufk\iru~ YOn Korruption, lnformttr-en Sit dit Ansptt<hptr"'n tOor kor· 
ruptionspriYention und Ihre Vo1geJ.tttte oder Ihren Vo•ct~Uttnbtl konkrtttnAtlhMUpunkttn für korruptes Ytrha\tf!l'l, 

7, Unttr$tj,}Uffl $1t Ihre DitnsureUt btim Erkennen lthle:tbafttcl OfpniAtionsstruktunn, die Kom~ption be.sünstig,m. 

B. bnen Sie si<:htutn Thtma Kon...,tionspri'ltntlonaus• und fottbßdtn. 

9. Ur.d w:u tun, WGM !.il! sith bf:ttitswtrttitkt h3bM! 8tfrtitl\ Sit sith 1101\dtr sUrAi!I.MA"'st YGI EntdtckunJ! Uachtl'l Sill tfifltl'l 
Tlwl\! 
Offenb:.ren Sie sicfl ws eigtt~em Antrieb und liih«n Ihre Arteahn rur YOlbtindi~;en Aufktiol~ de~ Sadwtrhattt l, kenn dit$ $Owoh\ 
beider Str~h.umtUUf'llllls: weh ba &ens-tre:<htliche:n Rtlttiontn mildtrnd ~\ictti<hti.ct WtnJtn. 

w l . 

KorruPtion in der6fftntlkhtn Vtrw~!tungkonMc b«,scr verhindert "'~<lt.n. v.~nnsich~e1:um Ziel stttt, Korruption tu t:.:k~mp!en. Dies 
tntsprkht ~uch den l>fl.ICh(tl\ cltt Stscl'l~ftJztt bti W Ein~leliW~g gegen~bo:r clc:m DK-..nuhf:trn btw. dem Arbeitgeber tfbc~nommen tt.a,en: 

ß~c:l!liftigte h:lbell sidl bei ih~o:• Einste\luug ve1 pflichttt, das Grurodt,tStU IOf d.e 8undt$ftl)ubtil. Otuuclll4nd und dit gtlttndtn G<fstltt 
:uwa"neo W~d ihre Aufg;,benp>is~enh:lft wer füllen. Besd~ltif:tt h~btnsieh so~u vertllllttll, wit u 'o'OIIAngtl'll:lli(:tn dts(ifftntb<l'tn 
D::.enstes erw~et wird und sich da1iiber ~I'IWS durthih- &tSII'I'ltts Vtlh:tlttn r .. , lftihritl.t(h·dtn'loto'.atiSCl•t•l Gtundoldllut'le lmS.nllif' Ots 
Gmndgo:set:cs tu lle~onen. Alle 8esdlliltigten Nbeu i!ue Auf8:tbtfl<lalltr u"tlafteis:hu•·d #f'lt<htl\1 tffU!Itfl. 

Kc:nu;»es Verh:.lte.n widcn p:icht diesen Verpflicht~en W'!d )(hjdQ:tdasAnsehtndo öflmt!ichen Oiemtes. bzt11tört dtS VtW~ i'l 
die Unpmeilichkdt und0bjektivit5! Ce~ Sta~wa!tui'IS und dBTn!t <& Gfu•:dl-.gen fü• d:n Zuwn••nenlebtn-. tillt•nSü:ttlie1lt n Gt 
meinwesen. 

AUif'fltsch3ftigt~ h;.l)end.lher dieAuf&:.be,durch iht Ve11la!ten V«bild fii• of.le <~nde~o:n" fiir VC!f&e$11trte undfür 6ii•ge1 und 8ü•gt•illntn 
tu sein. 

lU 1, 

8ei Außefi~Otllaltt•\t, B, IM 9trsontn dtr Allfv~ß)"'eh~f'itc oder der ;antr~gstt.flcnör:n ScitC'oricr bei Kantrcl.lt.uigkeiten, müuen Sie 
vMAflfanc an kl4rt V~lsst sc~ffen urod,Mdtn l<onuptionsvo:rwch sofnrt :.bwehren. ('\ d;uf nieder f inchKII cn:s1cl\c:n, doau Sie filc 
..M-t.nt GtS<I'!Mkt' cffen sind Schevtn Sit $i(tl nicht, tin Geuh.c:nk turuckl~.o·~~o~iSC'..n oder es 7urlkl:n•senden - mit der Bitte utn VerstSncJ.. 
r'!!S für dlt fUf Sitttlttndtn A"~~:eetn-

AibeittnSit in e.t~tm Vt~!turestwtlch. dtr$1ch ll'llt (!Qr YersX~e \"OnoffeMIKI\a'l Auftngen bescl'l:.ftigt, so seien Sie beso:~deu ~sill~l 
liit Vtrsud'lt Oritttr, Eil'lfl.r.Jss ~ilf Ihre Fn.tS<I\tidl•rtt 1u nf'hmen.ln tfue." ße1eithgil!t es die meilten Kcnup1iornNndlu""en. 

Hoalten Sie sich d:lle1 ~1'18 ;an Rech! und Gesnt und bnthlM Sit 6e: Ridlt!i•lit" tun• Vo:~ bot dt1 Anllllfll"'t von BtloMuretn OCitt Gt· 
schenken. 

WtM Sit\'On Orirten"'"' 11ine ~oeiftlhoafteGtf.illiglleit gel:~ten •1101den si...d, soinl onrJo:~en Sie unYa·lilglich live Vtnses"tlte odtr lhrM 
Vorp,tstnttnunddieAnspteti'IPtllonftlr l<orn~tion"'r~n:ion. Ooas hilftturn einen. selbst jc:glithem kcmuptiuM•'ed4CI1( zu tfltg~htl\ 
zum andertn.,tr auch. u. 0 . rt<htltche Mll~hrr.tn gtgtn Driltllrrinlt itlln tu kOnntn WennSilt.;M-, Konup:iomYe~such r.·•r )t!b« 
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.1b'>o·duen, ihn abfr r«ht offenbaren. w wird Sfeh Ihr GE'gent.OI:r ;,n einen ;.ndcten 10o'Mden und es bl:iihm veuuchen. Xhiitte.1 Sie d;alter 
ntth Ihre Koll!:genund Kollt#iiWitl'l d.Jr<h konsequentts Offe~n \'<lnkortuplbrMCnuthl:n Aodlr.nue~der. 

Allt ~aftigtfln lVors~etlte, Mit;,rbcitcrillnen md Mit•~er) müssen an tilltm Slfa~ lit Mn.vmeinhtitlkh uM glaubhaft auftutte· 

'"'· 
t U}, 

Mat'ltfllf'lll steht lhrten ein Ge~prJch bevoc, bei dern Sie ve(Mutff'l. diiSS til'l twtife~N-!tts Anslnflltf'l an Sie ~ttllt und ditses nl( ht lelc:ht 
l-U!U~Uu~i~ 1ein wird. Hi« hilft ofl!'nli.S W<h tiiiCINt~ Pluanlletunt l"';(h1. (n solr.htn F~Utn $nl.l.ttn Slf! $1('h dtr Situation nid11 .1tlt1in 
nelltn, SOildfr'n Mtn an~MJtn tvdem~sl)l'1(11 ~nlub!tt~ SprPciltn Sion..-.rheriT'~t ihm und hitt~n Sir. hn, :.uclldurch ~ein Vutlattc:n 
jettkMn KW-.:P\JOIIS .. trsuch ~tvwthren • 

.... 
llneArbeibweise soCte tl llflsp&rfl'lt ulld lU! jedtfl ll3(hvotllithl»fst~n. 

D;, Sie lltrenAtbci:np!)tl in cb Regel wieloet vrr!anen,.\"rciM !Oberl.fagu~s .:eue~ Aulpbul, VcneUUf'I.SI oder lfl.l(hein~l lo,11dri~tis 
;wda!!tn (Kr.ankhtit. Url;mb), soU:en lhteAtbeit~'OISirlse ~clton c!e~a!b ~o tran')pa!cnl ')tin,dasH'ichjedrneit eine Sievertretende P~• · 

~on rhalbeiten bno. Die cran$Jia!e:rte A~enfUI!rllflS hilh Jhnenllbtl aucl\ loichbeil<otlt!ollvUtgii~'>'O! dtmllust;e>l!•ochcnen odt! 
IINUSSt~rocl!tnen VoiWIJII dtf Unftdlkhktit tU S<l'liilltl\. 'Nebell.ahtl't" Sot\tttl Sit•;efll'lticltll, IJI11jtdtll EindrUCk von Unffd!idlktit \'Oll 
\'OIIll'ltr'ti•\aunuscl!ließ.M. HJndaktt.'l sil'td 11.,..1u lüiYtn .... -enn es für die Etted~tuntdef IV~ .,.,_ufYitllinelich •SL 

tu S. 

Konuptions .. e•s...Cht werden ofun3l'Sg6tMttt, indtnl Dritteden doMstti(heri KOtllakt &uf 1\ivatkoflUl.lt 3uS.,..Mtn. Es ist btkiU'IMtunr 
ßM besondersloel'nt.-ierig. eilte ~Gei JUigke'it~ tu vtrweigefn, 'oo\"nl\ •rn.n ~ich ..,-.i\'&1 havOfr~tndvtr~ttltl urnl•mn ~be1 oc!er .Se eigene 
Faml'~t Vorteile undVe•gi.instigW'Igen erh:ilt (Konnr1karte.'l, '"'bil.:jster gemein).Jmer Urlaub. EinladU'l$el'ltll teurcnEncn,die millinicht 
e!Wi:lem kannusw.l. Bei privaten Kon~;JktensoUten Sle d:he• ..-ot~Anfans an kla•ste!ltn,lb» Sie streng l'lto'i:K:htn Oienst· und Pri..·ltldxn 
tre.'lnenntl.isSt'l'l. U'fll'iCh1 indtfl VtHIIIdlt der Vetttibann..ol'lfiW tu gtorllttl'l. 

C>.fltstitf'Ct Trt•·•'MC twiSChM P•i\·~t~n Jnteresnn und dienstlidleAio.IJI~abtn mUm~n Sie otaneh-., - unllbh;nsis voneiner Korruptions· 
gelahr .. bfl ll'ttr tes.aMtM diensltki'IM TJci#}l.tit btacllttA.lttre O.t•'<Sltttlle. ,edtf 8ür#,t• und jtde 6ü•t:e•in habtnAilS~>ruch auf Ihr 
(.a;res. s.achgemliAE's,vnparttllsc:hts Vtrh.aitel\ Prüfeil Sie d.ah.ff belltdem verf.alnl\fiir d.as sle mit~·eraontwortlidl sind. ob Jhre l)fk.·.uen 
lntere;senodtr sold'lt Ihr~ Mt,ettMg:enodef t . S . .aucll vonQI'g-.a..W.S~dOI'If'll. dti'W!"' Sit,-erbvndtn Silld"lil ti!l.tr I<OU6ion•'l'lit Jlwtn 
h.auptberufllctlen Vtrpfllchtilf'etll fülvtnk<lnntn. vermtl<len Slt jtdtn OOstnSchtinmdglic~ P-arteilichkeit. Sorgen Sttdafür.d.ass Sie 
nie•tlll'l!ltttl btt&ll#,tl'ltrSChtine•l. &ucll nid~ du•<fl.3t<nosph~scht" Eil''hsmaht'ltti'I'<'Oil intertstielttr Seite. 

Erlltn'len Sie bei einer kcnkre:endirnulichenAufsalle eine miislidtt l(o1Ginn:wiscl!en lhrendic!nuliclten Pflichten l.W'Id lltren r.tiv~ten 
Interessenoder den Interessen Dr"ittcr,denen S.Kl sich'ot'rbunden fiihk-n,so unterrict.tm S.ied~NIIer lluen V~ten ode1 lltr• \'orgq4 

s«rte, diamit if'li:I!!T'I(';$Sen reagiert ·~rdMicann (z. B. Sefnoil.W'Ig WlnlStiglcci!enin'llconfo-ttcn ~inl~lll 

Auch~~on ltll\off\ iJJS!tObttn oder .anet"Stltbttn Nebtnt~tltkelten muss eint kt.are -lreMure zwlscl'tnder Arbtft und dtr Nebtntlit.CI<:t•t 
l)t(o!b(:n. P('fS(Inl.iclte Ve•bind1.1ngen, dio: Slch.avs der Netlenc:.t.g\:ea ergebqn,dCrrfen dlt h.auptbtt\11\ocht lllt!zkt~ N<ht I>Hinflussel\ \'tr · 
ucht(n Sitim F'intcl '~ll ~~Rif die Ntbent;"!tlgkeit 

8tdeNI.-en Sit .a.u8tr<lot111, d.ass btl AusUbuflf: eenth·mit:u"':Sp(!lcheitter . .Oer nicht Cf'lell•'l'li&l~ Nebtn·tätg\Htl'l dit'lst • bzw. &• btits· 
rtd'ltlicht Kor.s.e<~utru:en drolltn: d.asSftbe gilt bti versliumnls ~OtiAntt"ftkhttn. 

Un~bhinsiß cl~\'01'1 sch..det es fNh~r odoet ~:lfet lh:er.~ Ansd'llm - un:l d;,IM cbn 1\m.ellen cles ses~m'!en OHentlithtn Dien,tr.s - w.::nn Sie 
im KanfliktfaU lhr(n pri\·~zcn lntr.t"es\tn (IM Von~tns gesetx-n l!alten.Oa' gi!li'llleU)nd(rcm l.uße, .,.'<:l'ln Sie an cinflrJMtcichcr Stelle t~ttig 
SJnd. Achttn Sit in ditWTI F.a!l ~QndfiS d.ar.auf. nur jtne l<onditi::lllofl'> 1n Ans,pru(h tu nthmtl\ 6t fUr \'tfz\tiChbar•Umst~ndt ibsu.a~ 
geregelt sll\d. 

I<OITu~n kann nur vettoinden und bdcimpft wt1den, wenn tid'l jeder '"rantwortlicll fühlt l.W'Id ~!le ab gem~i!'lQI:'Ies Zic:t die "\orrup.:icns· 
freie Dirns~sullc* verld.gen. C>asbedeu~et wmeine!'l, d;,~s lllle 8e~ch.i~nim R~:.mM ih1~1 Aufg:.ben cbfUr sorsen mü~~. cbu Auße!'l· 
mhende ktine MOglithlteit :ur unred.ichrn G1r.tlssn;,hmt wf [ntsc:heicfUI'~ h;,hen. 

OiS be6evw.abtr auch, d;.u t.:lrnrpu Btsch~l'tgtt 1'1(1\;_ .a11s f;.IS<hversundt~ Solid~(.at <ld(f lvp!it.lt t«f«kl WCidcndurfe:n Hier 
Nbtn Mit die 'ltrl)ftichtung:,711r Auftl;.rung\'On str;.ftlif'tl'> H.andlt,W~gtn ~W.attn und dit tlttnt Oiensutdl.tVOt 5(11.)6tn ru btW"".ahren. 
Ein "s<tlw.ara:es Sch.)f" verdirbc dit l?l'llt Herdt. llt;e!llgens.t s.chdtsMbniCI'It.an Vtrtuscllunts\'ti'SUd'len, 

f\r1 jedt O;;:n>tslt41e #ibl ts tine AASP•eCilptrSOn fii1 Kin ; uptior•~•~ell(iOr'l. S~ SOlltell SiCh f'ic:hl SCI'I!Vtll, l'l'lit ihl ~uSPf('(hell, wtl'll'l daS 
VtrNi ttnvM ;at~dtrcn Qesch;,ftigten IJIMn kfll'oil>ntt und n~chvllll11thbMt AnhaltSfllllkttd~tor ßlbt.,cW.\ '!t bcs1tcl'ollcl\uln tonnttn Oif 
Ansp:ecltprrson...-irdlhren \Vl.W'I~Ch 111.1f Sti!l)(~'l berücksichtigen ..-alf dliiV'I C>.'lhcheiden, obund,.\"khc M~ßnahmc:n zv trdftn loin:J. 
G.lnt wt ')t(ollkh i5t <!Utr~f:S. ~S Sit eV\'1\ Vtord.fche •tur dllllrn :iußtl'rl, wtfm Sito 11.1Chvulttithb•t Hinw\'i~ dd.,_ ~.Es dar I r'lidlt 
dllu kO'I'lrnel\, du.s ~dere llngesch···:~m ,.'tf'def'l, olv'lt dass ein k:Or'l~ltt@r' llrlhaltspunkt 'Xllli~L 

IU1. 

Seite 38 von 42 



DA Spracllmittler 39 

Oft!Tilb !Uh•tn b~:gpf~klio~~trh• Vtrlllfl(ensabl)uft d~W.dis' sich Nlu~ billiM,In d~tntn K.auupdo"l besoncl;n gvt ß"dtih~n k;w~n. ~~~ 
kOn~:cn Verl11h'~n ~. btl dtntn nur eint l~n ,11JRjn fl)' ~ Vqrpbe von Vcrsbnuigungcn \~n:• .. .-ottlich iu. O;u kcinnen ~be1 ~uch 
vllhl~lt Arbtitsabl~l)ft s~tln, dlt tinll Übtrr.rtlfuns P.ndlwtren 11dc::1 vefl!inclern. 

Hi('f klr'ln mtisttll$ tint Änderung dllt ()rpnl\~t,cont.wultturcn "'*'i!f~ sd'laffen. DKK:t sind :.l!e Bescl!;.,fligten ;~u'g_ehlldert, cn:~rechenclt 
HiMo"tls.t.lndlt Orpnis~tortn l\1 gP-htn, ..-n ru kl:.rf'.n und tnn.\p.lrc!n~:enA.rbl:illl.ab!!mfen beiruu~gen. 

Aulh ifii:'!I'Mlb >'<II\ AtbeitstiMt!ttnmiiSstn~ltSib!ln.lfUQ tliWISpMtnt gqU.il.tct .... 'f',.rdtn, d.:.u K!!U\I(:Cinnp rid"ot eut cnt!i!chtn hnn. 

~in weiteres Mlttel, tll"'l Gef$ue1punkte.".,.ham ;tU)"(U)(.hllltM, 61 das Rutitftf'l•-o•• Personllll'lbtS«ldtfS kOfl'uptJOnsgtilihrctt;en8erel· 
ehe'~ iu d:.her die~;ts Ptn on:.llühwns\iMirurr.mt ~rstiiltl eil'llU$tl.w-. Duu i:.t 6 e 8e•ti!S<.t\,1l der Bc:sthirlligt.:utu eifleln r-egelrl'lk1~en 
Wq(hs~t - in (,q;r Rllgr.l \olltedifl Verw~nduf"!S-\dlutt filnl J:llue uicht übem:hrti!en- der Aufg;~ben t.,..ir.gcnd erlorder1ith,al.l(:h...,'t'llnd:es 
1m R~tlbll mU f'inlllm hOhr.renArbr.iu~nhll(Ein.t>eiwnpzeit!l YC.'Ibundcn i\t. 

1111. 

Wentl Sie in eille•"' besoodoers ~MU9'-'0ilsetQIV~tn !l~tkh tllt'*$11l(S.nuuoen Sie <lltAilftil!bott<ltr Oltn$1$ltU.,~<hOtw Ertchll!inunts· 
lorMel\ Ge!aht1"6ihraciootn, Pra~endol"tSINitnahmtl\ strafrt<l'ot\1<1\tsowlt <lltnst· odtr a•btltvtchtlknt I<OilW<IUtNtn ~cn K.orruPtion 
iiUS· u:'ld fettbitden ru W.stl\ Dabti~o~o'frdM Sie lerlltl\ wlt Slt selbst ll.orrupdon\'ffhr<~dll!rnk.61lntn uncl~o~o\f Slt rta&leftnmUSst l\ """M 
Sitk.o!tvrnpiert we•do:ll$iltltnOdt• I<O•r'uptiOI'I ifllhr'e•"'Atbtilsurofeld entdedw'l. Aus· vlld fO•tbildullC, we•dtn SltSd'lrt macl'lell,IM 
dem Thema l<ctruptiotl in der 1 itf'lt,~, St\tlletteutn WeiSt UI'Nugd'len. 
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Anlage 2 

Leit~l/·in d~r 
Olg;mi,..tiorno:ir.heil 

Referat 711 

40 

AMTSBEZEICHNUNG, NAME 

AMTSBEZEICHNUNG, NAME 

ORT, DATUM 

a 
a 

Bitte um: 0 w~it~re Veranlassung 0 Stellungnahme ~ Kenntnisnahme 

Betreff 

nachrkhtlich: 

Anlagen: 

Dienst· und Fachaufsicht in Dolmetscherangelegenheiten 

s em. Punkt 8 der DA Sprachmittler. 

Im Rahmen der Dienst· und Fachaufsicht habe ich die Einhaltung der Dienstanweisung Sprachmitt­

lerangetegenheiten (DA Sprachminler) in der Außenstelle I Atlkunftszentrum kontrolliert. 

Die Kontrolle bezog sich auf alle Verpflichtungen, die sich aus der Dienstanweisung ergeben. 

0 Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

0 Folgende Beanstandungen haben sich ergeben: 
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Anlage 3 

Außenstelle 

. Quarl<ll20 

Büro Betrag % 

r-

I 
I 
I -

-

Summe Büro 0 100 

Einzeldolmetscher Betrag % 

r-
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- - -

-- -

Summe Einzeldolmelscher 0 ioo 
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